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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Mit zwei Motionen forderten die Ständeräte Huber (cvp, AG) und Onken (sp, TG) den
Bundesrat auf, für die Bewältigung der vielfältigen rechtlichen und organisatorischen
Probleme der Transplantationsmedizin das notwendige Recht auf Verfassungs- und
Gesetzesebene zu erarbeiten und damit dem aufkommenden (Schwarz-)Handel mit
Transplantaten rechtzeitig einen Riegel zu schieben. Es gibt zwar eine Norm der
Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften, die den Verkauf von
Organen untersagt, auf der Anonymität der Spender besteht und die Kostenlosigkeit
einer Organspende verlangt, doch fehlt ihr die verbindliche Rechtskraft zur
Bekämpfung von möglichen Missbräuchen. Transplantationen von Nieren, Herz, Leber
und Knochenmark haben in den letzten Jahren massiv zugenommen. Da es aber nicht
genügend Spenderinnen und Spender gibt, um die steigende Nachfrage sicherzustellen,
ist die Gefahr von ethisch unsauberen Machenschaften beträchtlich. Der Bundesrat
anerkannte den dringlichen Handlungsbedarf in diesem Bereich und war bereit, die
beiden Motionen entgegenzunehmen, worauf sie diskussionslos angenommen wurden. 1

MOTION
DATUM: 22.09.1994
MARIANNE BENTELI

Wie schon der Ständerat überwies auch der Nationalrat oppositionslos zwei Motionen
Onken (sp, TG; Mo. 93.3573) und Huber (cvp, AG; Mo. 94.3052), welche eine rasche
Gesetzgebung im Bereich der Organspenden und der Transplantationsmedizin
verlangen. 2

MOTION
DATUM: 23.03.1995
MARIANNE BENTELI

Swisstransplant, die nationale Stiftung für Organspende und Transplantation, konnte
ihr zehnjähriges Bestehen feiern. Aus diesem Anlass wies sie darauf hin, dass die Zahl
der Patientinnen und Patienten, die auf lebensrettende Organe warten, ständig wächst,
während die Liste der potentiellen Organspender – rund 7 Prozent der Bevölkerung mit
Spenderausweis – stagniert oder sogar zurückgeht. Dies steht im Gegensatz zur
Entwicklung im Ausland, wo die Zahl der Spender laufend zunimmt. Swisstransplant
koordiniert alle anstehenden Operationen in den Transplantationszentren von Bern,
Zürich, Lausanne und Genf und sichert den Kontakt zu den ausländischen
Spenderdatenbanken. Zudem wacht die Organisation darüber, dass – ausser für
Entnahme- und Transportkosten – nichts für Organspenden bezahlt werden muss und
die Spender keine Entschädigung bekommen. Damit soll dem vor allem in der Dritten
Welt grassierenden Organhandel entgegengewirkt werden. 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 05.04.1995
MARIANNE BENTELI

In der Differenzbereinigung übernahm der Ständerat den Grundsatz der
Unentgeltlichkeit der Spenden diskussionslos, machte aber das Erfordernis der
schriftlichen Zustimmung wieder rückgängig, da dies eine zu restriktive und pauschal
geratene Verschärfung bedeute, welche sich kontraproduktiv auf den Spenderwillen der
Bevölkerung auswirken und damit möglicherweise sogar dem illegalen Organhandel
Vorschub leisten könnte.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.1995
MARIANNE BENTELI

In der Differenzbereinigung beim dringlichen Bundesbeschluss über die Kontrolle von
Blut, Blutprodukten und Transplantaten schloss sich der Nationalrat diskussionslos der
Ansicht des Ständerates an, wonach es im jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll sei, die
Entnahme von Organen zur Transplantation von der schriftlichen Zustimmung des
Spenders abhängig zu machen. Diese Frage soll erst in einem eigentlichen
Transplantationsgesetz angegangen werden. Damit konnte der auf zehn Jahre befristete
Bundesbeschluss mit grossem Mehr verabschiedet werden. Er unterstellt bis zum
Vorliegen eines eidgenössischen Heilmittelgesetzes die Kontrolle von Herstellung und
Handel mit Blutprodukten und Transplantaten der alleinigen Kompetenz des BAG. 

Mitte Jahr setzte der Bundesrat auch die entsprechende Verordnung in Kraft. Dabei
gelten strenge Regeln für die Sorgfaltspflicht: Blutspenden wie auch Transplantate
müssen auf Krankheiten überprüft und die Spenderdaten registriert werden. Aus

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.06.1996
MARIANNE BENTELI
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verfassungsrechtlichen Gründen wird den Homosexuellen die Blutspende nicht mehr
ausdrücklich verwehrt; mit dem Hinweis auf eine noch in der Diskussion befindliche
Empfehlung des Europarates, welche Personen mit «Risikoverhalten» zur Blutspende
möglicherweise nicht mehr zulassen will, bleiben homosexuelle Männer beim SRK de
facto aber weiter davon ausgeschlossen. 4

Das EDI nahm den während der Beratungen des Bundesbeschlusses mehrfach
geäusserten Wunsch nach einer raschen Ausarbeitung eines Transplantationsgesetzes
umgehend auf und gab Ende August 1996 als ersten Schritt einen entsprechenden
Verfassungsartikel (Art. 24decies BV) in die Vernehmlassung. Dieser ermächtigt den
Bund, über den Umgang mit menschlichen und tierischen Organen, Geweben und
Zellen Vorschriften zu erlassen, wobei er für den Schutz der Menschenwürde, der
Persönlichkeit und der Gesundheit sorgen muss. Er gewährleistet insbesondere eine
gesamtschweizerische, unentgeltliche und gerechte Zuteilung von menschlichen
Organen, Geweben und Zellen. Bis jetzt gelten in diesem sensiblen medizinisch-
ethischen Bereich teilweise allgemeine Regeln und Grundsätze, teilweise kantonale
Regelungen sowie private Richtlinien, beispielsweise jene der Schweizerischen
Akademie der medizinischen Wissenschaften (SAMW). 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.09.1996
MARIANNE BENTELI

Über die Notwendigkeit einer einheitlichen Regelung des Umgangs mit Organen,
Geweben und Zellen waren sich die Parteien, die Vereinigung der Schweizer Ärzte FMH
und die SAMW einig und meinten, das unvollständige Regelwerk in 20 Kantonen sei
nicht mehr zeitgemäss. In Bezug auf den Umfang der künftigen Bundeskompetenz und
in der Frage der Xenotransplantation (Organübertragung vom Tier auf den Menschen)
gab es allerdings Differenzen. Die CVP plädierte ohne weitere Einschränkungen dafür,
die Xenotransplantation in die Regelungskompetenz einzubeziehen. Die SP hingegen
hielt ein Moratorium zumindest für Organe jener Tiere für angebracht, die zum Zweck
der Organspende genetisch verändert worden sind (Mo. 96.3364). Die FMH betonte,
dass die Regelung der Zuteilung keinesfalls auf menschliche Organe beschränkt werden
dürfe; falls nämlich Xenotransplantationen einmal erlaubt würden, sei nicht
auszuschliessen, dass es auf dem freien Markt zu ethisch unhaltbaren Situationen
komme. Die SAMW schlug vor, den Artikel über die Verwendung der Organe, Gewebe
und Zellen explizit auf den humanmedizinischen Bereich zu beschränken. Alle Parteien
befürworteten die Konzentration der Eingriffe auf einige wenige Zentren, wobei die SP
dem Bundesrat eine Koordinationsbefugnis zur Schaffung von Transplantationszentren
in den öffentlichen Spitälern erteilen möchte. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.12.1996
MARIANNE BENTELI

1972 hatte das Bundesgericht die Verfassungsmässigkeit der Widerspruchslösung bei
Organentnahmen anerkannt. Im Berichtsjahr mussten die Lausanner Richter anhand
eines neuen Gesetzes des Kantons Genf, welcher von der Zustimmungs- zur
Widerspruchslösung übergehen möchte, erneut in dieser Frage Stellung beziehen. Die
Billigung der Widerspruchslösung erfolgte nur noch knapp mit 3:2 Stimmen.
Gleichzeitig wurden die Bedingungen für dieses Vorgehen in einengendem Sinn
präzisiert. Das Bundesgericht erachtete den Genfer Vorschlag, der - falls sich der
Verstorbene nicht klar geäussert hat - von einer Einwilligung der Angehörigen ausgehen
wollte, wenn sich diese nicht innerhalb von sechs Stunden klar dagegen aussprechen,
als ungenügend und verlangte, dass die Angehörigen umfassend zu informieren seien.
Können sie nicht erreicht werden, ist eine Organentnahme nicht zulässig. Nur wenn die
Angehörigen nach entsprechender Konsultation schweigen oder zustimmen, darf das
Organ verpflanzt werden. Ungeachtet der Haltung der Angehörigen ist die
Organentnahme zwingend ausgeschlossen, wenn sich der Verstorbene zu seinen
Lebzeiten dagegen ausgesprochen hat; selbst in Notfällen und bei Todesgefahr eines
potentiellen Organempfängers darf der Wille des Verstorbenen nicht missachtet
werden. 7

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 17.04.1997
MARIANNE BENTELI
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Nach einer durchaus positiv verlaufenen Vernehmlassung leitete der Bundesrat dem
Parlament seine Botschaft zu einem neuen Verfassungsartikel (Art. 24decies) zu,
welcher dem Bund gestatten wird, für die Transplantation von Organen, Geweben und
Zellen Gesetze zu erlassen und somit Leitplanken zu setzen. Heute gelten hier lediglich
die Richtlinien der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften sowie
unterschiedliche kantonale Bestimmungen. Als Grundmaxime des staatlichen Handelns
in diesem Bereich postuliert der Bundesrat den Schutz der Menschenwürde, der
Persönlichkeit und der Gesundheit sowie eine gerechte Zuteilung von Organen. Der
Handel mit menschlichen Organen soll verboten, der Umgang mit allen anderen
Spenden streng reglementiert werden. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.04.1997
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Stump (sp, AG), welche den Bundesrat aufforderte, die gesetzlichen
Grundlagen zum Verbot der Einsetzung von gesundheitsschädigenden Implantaten
(z.B. Silikon) in den menschlichen Körper zu schaffen, wurde auf dessen Antrag als
Postulat überwiesen. 9

MOTION
DATUM: 20.06.1997
MARIANNE BENTELI

Obgleich die Weltgesundheitsorganisation WHO darauf hinwies, dass die mit dem
Rinderwahnsinn verwandte Creuzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK) möglicherweise über
Bluttransfusionen übertragen werden kann, beschlossen die Behörden in der Schweiz
keine zusätzlichen Massnahmen. Erst als ein regelmässiger Blutspender nachweislich an
CJK verstarb, wies das BAG das Schweizerische Rote Kreuz an, jene zur Transfusion
bestimmten Blutprodukte, die möglicherweise mit dem Blut des verstorbenen Spenders
in Kontakt gekommen waren, vom Markt zurückzuziehen. Es gibt aber nach wie vor
keinen Früherkennungstest für Träger von CJ-Erregern. 10

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 19.07.1997
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat hatte sich bereits in der Herbstsession mit der Frage der
Xenotransplantation befasst. Mit 94 zu 61 Stimmen lehnte er eine diesbezügliche
parlamentarische Initiative von Felten (sp, BS) ab (Pa.Iv. 96.419), überwies aber mit
deutlichem Mehr eine Motion seiner Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur,
welche die Übertragung tierischer Transplantate auf den Menschen einer
Bewilligungspflicht unterstellen will. 11

MOTION
DATUM: 10.10.1997
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat behandelte die Vorlage in seiner Wintersession und folgte dabei den
Vorschlägen der Landesregierung, verankerte aber zusätzlich explizit die
Unentgeltlichkeit der menschlichen Organspende. Ein von den Grünen unterstützter
Rückweisungsantrag von Felten (sp, BS), welche befürchtete, dass der Bund damit einen
Blankocheck für die zentralisierte Organbeschaffung erhalte, wurde sehr deutlich
abgelehnt. Ebenfalls keine Chance hatte der Antrag der SP auf ein Festschreiben der
Freiwilligkeit der Spende. Das Wort Spende enthalte per definitionem den Begriff der
Freiwilligkeit, argumentierten vor allem bürgerliche Kreise, weshalb es nicht nötig sei,
diese noch speziell festzuschreiben. Die von den Grünen unterstützte SP hatte mit
ihrem Antrag verhindern wollen, dass auf Gesetzesstufe die sogenannte
"Widerspruchslösung" eingeführt wird, bei der eine Organentnahme möglich ist, wenn
diese vom Verstorbenen oder seinen Angehörigen nicht ausdrücklich verweigert wird.
Ein weiterer Antrag der SP und der Grünen für ein Moratorium zur Xenotransplantation
(Übertragung gentechnisch veränderter tierischer Organe auf den Menschen) bis ins
Jahr 2010 wurde ebenfalls verworfen. Die Gegner befürchteten vor allem eine
Behinderung der Forschung in der Schweiz. Als Übergangslösung bis zum Vorliegen
eines eigentlichen Transplantationsgesetzes kündigte Bundesrätin Dreifuss an, dass sie
in Kürze dem Parlament beantragen werde, die Bewilligungspflicht für allfällige
Xenotransplantationen in den dringlichen Beschluss über die Kontrolle von Blut,
Blutprodukten und Transplantaten aufzunehmen. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.12.1997
MARIANNE BENTELI

Das BAG und das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) lehnten ein Massenscreening zur
Suche nach Hepatitis-C-Kranken ab, die sich vor 1990 über eine Bluttransfusion mit
dem Virus angesteckt haben, obgleich dies möglicherweise für rund 10'000 Personen
gilt. Die Infektion führt in vielen Fällen zu einer chronischen Leberentzündung, die
wiederum eine Leberzirrhose und schlimmstenfalls Leberkrebs auslösen kann. Wegen
des schleichenden Verlaufs der Krankheit wissen viele Betroffene nicht, dass sie HCV-
positiv sind. Erst seit 1990 kann man das Virus im Blut nachweisen. Das SRK erklärte sich

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 21.01.1998
MARIANNE BENTELI
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aber bereit, ab 1999 mit einem neuen, auf Gentechnik beruhenden Test das
Übertragungsrisiko bei Bluttransfusionen noch weiter einzuschränken. Das BAG will
künftig gespendetes Blut filtrieren, um Möglichkeit einer Ansteckung mit der
Creuzfeldt-Jakob-Krankheit auf ein Minimum zu senken. Die Kosten wurden auf rund 12
Mio Fr. pro Jahr geschätzt. 13

Da ein eigentliches Transplantationsgesetz wohl noch einige Zeit auf sich warten lassen
wird, soll die besonders heikle Frage der Xenotransplantation (Übertragung tierischer
Organe auf den Menschen) in einer Übergangslösung geregelt werden, welche die
klinische Anwendung verbietet und die Forschung strengen Ausnahmebewilligungen
unterstellt. Mitte Jahr leitete der Bundesrat dem Parlament eine entsprechende
Botschaft für einen dringlichen Bundesbeschluss zu. In der Frühjahrssession hatte der
Ständerat diskussionslos eine diesbezügliche Motion des Nationalrates überwiesen. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.06.1998
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat folgte in der Sommersession praktisch diskussionslos den Anträgen von
Bundes- und Nationalrat zum Verfassungsartikel über die Transplantationsmedizin,
worauf die Vorlage definitiv verabschiedet werden konnte. Damit wird die Grundlage
geschaffen, um diesen heiklen Bereich gesamtschweizerisch zu regeln. Der neue
Verfassungsartikel gibt dem Bund die Kompetenz, den Umgang mit Organen, Geweben
und Zellen zu reglementieren und dabei den Schutz der Menschenwürde, der
Persönlichkeit und der Gesundheit sowie eine gerechte Zuteilung der verfügbaren
Organe zu gewährleisten. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.06.1998
MARIANNE BENTELI

Ende November begann in Genf der Strafprozess gegen den ehemaligen Leiter des
Zentrallabors des SRK, Alfred Hässig. Ihm wurde von Betroffenen und deren
Angehörigen vorgeworfen, erst 1986 ein seit 1984 verfügbares, aber relativ teures
Testverfahren eingesetzt zu haben, mit welchem HIV-verseuchte Blutprodukte
rechtzeitig hätten erkannt werden können; damit habe er wissentlich das Leben von
Tranfusionsempfängern und Patienten, die auf Blutgerinnungsmittel angewiesen sind,
aufs Spiel gesetzt. Hässig bestritt seine Schuld und verwies auf die damals
ungenügenden Kenntnisse in diesem Bereich. Nicht entkräften konnte er aber die
Tatsache, dass die Schweiz eines der letzten Länder Europas war, das den neuen Test
einführte. Er wurde wegen eventualvorsätzlicher Gefährdung von Leib und Leben zu
zwölf Jahren Gefängnis bedingt verurteilt. Beide Seiten legten Berufung gegen das
Urteil ein. 16

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 09.12.1998
MARIANNE BENTELI

Am 7. Februar fand die eidgenössische Abstimmung über den Verfassungsartikel zur
Transplantationsmedizin statt, welcher erste nationale Leitplanken für dieses ethisch
sensible Spezialgebiet der Medizinaltechnik setzt. Die mit fast 88% Ja-Stimmen
überdeutlich angenommene neue Verfassungsbestimmung gibt dem Bund die
gesetzgeberische Kompetenz, den Umgang mit Organen, Geweben und Zellen
gegenüber den kantonalen Lösungen einheitlich zu reglementieren und dabei den
Schutz der Menschenwürde sowie der Persönlichkeit und der Gesundheit zu
gewährleisten; zudem erhält er die Aufgabe, Kriterien für eine gerechte Zuteilung der
zur Verfügung stehenden Organe festzulegen. Als wichtige Schranke gegen einen
allfälligen Missbrauch gilt die Unentgeltlichkeit der Spende sowie das Verbot des
Handels mit menschlichen Bestandteilen. Konkrete Abgrenzungsfragen (Zustimmung
des Spenders, Definition des Todeszeitpunkts und Xenotransplantation) sollen im
Rahmen eines spezifischen Transplantationsgesetzes angegangen werden, für welches
Bundespräsidentin Dreifuss eine Botschaft im Jahr 2000 in Aussicht stellte.

Die Zustimmung erfolgte am deutlichsten in Genf und den übrigen lateinischen
Kantonen mit Ja-Stimmenanteilen nahe bei oder über 90%. Die geringste Unterstützung
fand der Verfassungsartikel in Uri und den beiden Appenzell, wo er aber immer noch
über 80% der Stimmen auf sich vereinigen konnte. 

Die parlamentarische Debatte zu diesem Verfassungsartikel hatte bereits gezeigt, dass
dieser nur vereinzelt bei den Grünen und den ihnen nahestehenden Kreisen auf
Ablehnung stossen würde. Besonders die beiden Nationalrätinnen Gonseth (gp, BL) und
von Felten (sp, BS) sowie gentechnologiekritische und tierschützerische Gruppierungen
bekämpften präventiv die neuen Kompetenzen des Bundes im Bereich der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.02.1999
MARIANNE BENTELI
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Xenotransplantation, welche sie generell nicht zulassen oder zumindest einem längeren
Moratorium unterstellen möchten. Die GP zeigte sich in der Frage übrigens gespalten:
Während die Deutschschweizer Sektionen die Nein-Parole ausgaben, votierten die
Sektionen in der Waadt und im Kanton Genf für ein Ja.

Verfassungsartikel über die Transplantationsmedizin (Art. 24decies)
Abstimmung vom 7. Februar 1999

Beteiligung: 38,0%
Ja: 1'501'925 (87,8%) / 20 6/2 Stände 
Nein: 209'263 (12,2%) / 0 Stände

Parolen:
– Ja: CVP, FDP, SP, SVP (1*), LPS, LdU, EVP, FP, SD (1*), PdA; Evang. Kirchenbund;
Swisstransplant.
– Nein: Grüne (4*); Schweiz. Arbeitsgruppe Gentechnologie
– Stimmfreigabe: SGV

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 17

Angesichts der hohen Zustimmung war es für die Autoren der Vox-Analyse zu diesem
Urnengang schwierig, ein Profil jener zu erstellen, welche Nein gestimmt hatten.
Tendenziell liess sich aber feststellen, dass es vor allem Personen waren, die neben der
obligatorischen Schule keinen weiteren Abschluss gemacht haben. Jüngere und
lateinischsprachige Stimmbürgerinnen stimmten der Vorlage deutlicher zu als ältere
Personen und solche aus der Deutschschweiz . 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.02.1999
MARIANNE BENTELI

Um die besonders heikle Frage der Xenotransplantation (Übertragung tierischer
Organe, Gewebe und Zellen auf den Menschen) vorläufig zu regeln, hatte der Bundesrat
bereits im Vorjahr dem Parlament im Rahmen des Bundesbeschlusses über die
Kontrolle von Blut, Blutprodukten und Transplantaten ein bis zum Vorliegen des
eigentlichen Transplantationsgesetzes befristetes Verbot mit eng begrenzten
Ausnahmemöglichkeiten beantragt. Nach dem bundesrätlichen Konzept sollten gezielte
klinische Versuche bei konkreten Heilungschancen zulässig sein, nicht aber grössere
wissenschaftliche Experimente. Eine weiter gehende medizinische Behandlung mittels
Transplantaten von tierischen Zellen und Geweben (nicht aber von ganzen Organen)
sollte nur erlaubt sein, wenn ein Infektionsrisiko für die Bevölkerung ausgeschlossen
und der therapeutische Nutzen nachgewiesen werden kann. In beiden Fällen bedürfte
der Eingriff einer Bewilligung des BAG. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.03.1999
MARIANNE BENTELI

Als Sprecherin der Kommissionsmehrheit begründete Dormann (cvp, LU) im Nationalrat
das vorsichtige Vorgehen des Bundesrates mit dem Risiko, dass bei einer
Xenotransplantation bisher unbekannte, dem Aids- und dem Ebola-Virus sowie der
Creutzfeld-Jakob-Krankheit verwandte Erreger auf den Menschen überspringen und
sich dann unkontrolliert verbreiten könnten. Zudem verwies sie auf den ethischen
Einwand, wonach der Mensch die anderen Lebewesen nicht einfach zu Ersatzteillagern
degradieren dürfe. Minderheitsvertreter Deiss (cvp, FR) meinte demgegenüber, ein
Verbot mit Ausnahmen setze falsche Signale, es werde damit ein eigentliches
Moratorium eingeführt, und dieses gefährde den Forschungsplatz Schweiz. Er
beantragte, das relativierte Verbot durch eine Bewilligungspflicht zu ersetzen und fand
dabei die Unterstützung von Egerszegi (fdp, AG), Hochreutener (cvp, BE) und Bortoluzzi
(svp, ZH) als Sprecher ihrer Fraktionen.

Die Grüne Gonseth (BL) warf der Minderheit vor, mit ihrem Antrag gebe sie lediglich
dem Druck der Pharmalobby nach. Noch härter ging Bundespräsidentin Dreifuss mit
ihrem künftigen Amtskollegen Deiss ins Gericht. Sie befand, er habe am Rande der
Fairness argumentiert, da der Bundesrat kein eigentliches Moratorium vorgeschlagen
habe. Sein Antrag sei wohl entstanden, weil der Pharmaindustrie das Wort ”Verbot” im
bundesrätlichen Konzept nicht gefalle; es sei eines Parlaments aber ”unwürdig”, sich
durch die ”Arroganz eine Branche” die Wortwahl diktieren zu lassen. Die
Transplantation von Tierorganen werde in der vorgesehen Übergangsfrist
medizintechnisch gar nicht möglich sein; sie zu propagieren wecke falsche Hoffnungen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.03.1999
MARIANNE BENTELI
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bei schwer kranken Personen.

Ihr Appell zeigte Wirkung. Neben den geschlossenen Fraktionen von SP, GP, LdU/EVP
und SD stimmten auch 10 CVP-, 5 FDP- und 2 SVP-Abgeordnete gegen die Parole ihrer
Fraktionen. Dem Bundesrat wurde mit 88 zu 75 Stimmen Folge geleistet. Kaum
Unterstützung fanden hingegen weitergehende Anträge aus der SP: Für einen Antrag
Goll (ZH), klinische Versuche mit Tierorganen vorläufig ausnahmslos zu verbieten,
sprachen sich nur gerade 49 von 157 anwesenden Abgeordneten aus. Ein Antrag von
Felten (BS), die Xenotransplantation generell zu verbieten, scheiterte mit 118 zu 38
Stimmen.

Angesichts der Abstimmungsergebnisse zog Goll eine 1997 eingereichte Motion für ein
Moratorium für Xenotransplantation zurück (Mo. 97.3544). 20

Im Ständerat setzten sich die bürgerlichen Vertreter gegen Bundes- und Nationalrat
durch. Die Mehrheit des Rates sah den (durchaus nicht geleugneten) Risiken mit einer
streng kontrollierten Bewilligungspflicht genügend Rechnung getragen und brachte
vor, die Forschung würde durch ein Verbot zu sehr behindert und abgeschreckt. Es sei
besser, die Forschungsaktivität unter selber definierten Bedingungen steuern zu
können und im eigenen Lande zu behalten, als mit rigorosen Vorschriften eine
Auslagerung zu provozieren, sagte etwa Schiesser (fdp, GL). Für Simmen (cvp, SO)
machte es zudem keinen Sinn, zwischen Organen einerseits und Zellen und Geweben
andererseits Hierarchien zu schaffen, da in allen Fällen ein Abstossungs- und
Infektionsrikio bestehe.

Den freisinnigen Argumenten widersprach Bundespräsidentin Dreifuss: Die Schweiz sei
das erste Land, welches eine Gesetzgebung für die Xenotransplantation einführe,
weshalb sie Signalfunktion habe und ihre Verantwortung wahrnehmen müsse. Der
Bundesrat bewege sich mit seiner Variante auf der gleichen Linie wie die WHO und die
OECD. Zudem werde die Forschung keineswegs verhindert, da der bundes- und
nationalrätliche Vorschlag klinische Versuche selbst mit Organen ja zulasse. Eine
grundsätzliche Bewilligung sei aber angesichts der Gefahr der Übertragung von
Krankheitserregern im jetzigen Zeitpunkt nicht zu verantworten. Diese Erklärung fand
aber genau so wenig Gehör wie jene des Basler SP-Standesvertreters Plattner, der
argumentierte, die Xenotransplantation sei noch weit davon entfernt, zum
Routineeingriff zu werden. Zurzeit bestehe ein faktisches Moratorium, welches aus der
Vernunft der Forscher und der Bevölkerung geboren sei. Deshalb verstehe er nicht,
warum ein massvolles Verbot nicht vorläufig in den Beschluss aufgenommen werden
könne. Zudem würde eine bedingte Zulassung den Empfehlungen des Europarates
widersprechen.

Der Rat beschloss mit 26 zu 7 Stimmen die von der Pharmaindustrie klar favorisierte
„Ja, aber“-Version und sprach sich mit 27 zu 8 Stimmen auch für die
Organübertragung als allgemeine therapeutische Massnahme aus. Nach dem Willen der
kleinen Kammer sollen alle Arten von Xenotransplantation grundsätzlich erlaubt sein,
jedoch einer strengen Bewilligungspflicht unterstellt werden. Die Transplantation von
tierischen Zellen, Geweben und ganzen Organen soll sowohl in klinischen Versuchen als
auch als Standardbehandlung zugelassen werden. Für den klinischen Versuch besteht
die Auflage, dass ein Infektionsrisiko für die Bevölkerung mit hoher Wahrscheinlichkeit
nicht eintreten kann. Für die Standardbehandlung muss dieses Risiko nach Stand von
Wissenschaft und Technik ganz ausgeschlossen sein. Zudem muss ein therapeutischer
Nutzen erwartet (klinische Versuche) oder nachgewiesen sein (Standardbehandlung). 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.06.1999
MARIANNE BENTELI

Nach dem deutlichen Votum in der kleinen Kammer zeichnete sich im Nationalrat ein
Stimmungswandel ab. Vergeblich wehrten sich die Zürcher SP-Nationalrätin Goll und
die grüne Baselbieter Ärztin Gonseth für einen Vermittlungsvorschlag ihrer Luzerner
CVP-Kollegin Dormann. Diese wollte am Verbotskonzept des Bundesrates festhalten, für
Ausnahmebewilligungen aber die Kriterien des Ständerates übernehmen – allerdings
mit der gewichtigen Einschränkung, dass routinemässig bloss tierische Zellen und
Gewebe auf den Menschen übertragen werden dürfen; die Verpflanzung ganzer
Tierorgane sollte im Rahmen von Standardbehandlungen nach wie vor ausnahmslos
untersagt bleiben. Für diesen Kompromiss setzte sich auch Bundespräsidentin Dreifuss
ein, vermochte aber gegen das Hauptargument der Bürgerlichen, ein Verbot würde den
Forschungsstandort Schweiz in unzulässiger Weise beeinträchtigen, nichts mehr

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.09.1999
MARIANNE BENTELI
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auszurichten. Neben der nach wie vor geschlossenen Opposition der Fraktionen der SP
und der Grünen fand der Kompromissvorschlag nur noch die Unterstützung von 5 CVP-
Vertretern, 5 LdU/EVP-Nationalräten und 2 Schweizer Demokraten. Mit 77 zu 72
Stimmen lehnte die grosse Kammer den Vermittlungsvorschlag Dormann ab und folgte
damit auf der ganzen Linie den Beschlüssen des Ständerates. 22

Der Bundesrat war bereit, ein Postulat Ostermann (gp, VD) entgegenzunehmen, welches
ihn zu prüfen bat, ob im Sinn der Förderung von Organspenden auf amtlichen
Dokumenten wie Führerausweis, Pass oder Identitätskarte der Vermerk
„Organspender“ angebracht werden könnte. Obgleich der Vorstoss von mehreren SP-
Abgeordneten mitunterzeichnet worden war, wurde er vom Luzerner SP-Vertreter
Widmer bekämpft und somit vorderhand der Diskussion entzogen. 23

POSTULAT
DATUM: 08.10.1999
MARIANNE BENTELI

Noch vor dem Abschluss dieser Beratungen gab der Bundesrat seinen Entwurf für ein
eigentliches Transplantationsgesetz in die Vernehmlassung. Es betrifft Bereiche, die
bisher von Kanton zu Kanton verschieden oder gar nicht geregelt waren. Bei der
Xenotransplantation, der Erfordernis der Zustimmung einer Bundesstelle für die
Transplantation embryonaler oder fötaler menschlicher Gewebe oder Zellen sowie die
im Detail geregelte Frage der „gerechten“ Zuteilung der Organe betritt die Vorlage im
internationalen Vergleich Neuland. 

Für die Organspende von Verstorbenen stellte der Bundesrat drei Modelle der
Zustimmung bzw. Verweigerung zur Diskussion: die enge oder erweiterte
Zustimmungslösung, die enge oder erweiterte Widerspruchslösung sowie die
Informationslösung. Beim ersten Modell dürfen einer verstorbenen Person Organe,
Gewebe oder Zellen entnommen werden, wenn diese zu Lebzeiten eine entsprechende
Erklärung abgegeben hat (enge Zustimmungslösung). Eine Organentnahme ist zudem
zulässig, wenn die Angehörigen ihr zustimmen (erweiterte Zustimmungslösung). Sind
keine Angehörigen vorhanden oder erreichbar, ist die Entnahme untersagt. Beim
zweiten, bereits in der Mehrheit der Kantone geltenden Modell dürfen einem
Verstorbenen Organe entnommen werden, wenn er einer Entnahme zu Lebzeiten nicht
widersprochen hat (enge Widerspruchslösung) und wenn sie auch die Angehörigen
nicht ablehnen (erweiterte Widerspruchslösung). Das Fehlen einer Erklärung zur Spende
wird in diesem Modell als Zustimmung gewertet. Bei der Informationslösung würden,
falls weder eine Zustimmung noch ein Widerspruch der verstorbenen Person vorliegt,
die Angehörigen über die Möglichkeiten einer Organentnahme informiert; falls sie sich
nicht innerhalb einer gewissen Frist dagegen verwahren, darf diese vorgenommen
werden.

Zur Bestimmung des Todeszeitpunktes stellt der Entwurf auf das Kriterium des
Hirntodes ab. Bei den Lebendspenden verlangt er keine besondere (familiäre)
Beziehung zwischen spendender und empfangender Person, doch muss die Bewilligung
durch ein unabhängiges Gremium erfolgen, um Missbräuche (beispielsweise finanzielle
Anreize) zu verhindern. Bei urteilsunfähigen Personen soll eine Lebendspende
grundsätzlich verboten sein. Bewilligungspflichtig ist zudem die Xenotransplantation
gemäss den vom Parlament bereits beschlossenen Bedingungen.

Aufgrund des Organmangels kommt der Zuteilung der Transplantate besondere
Bedeutung zu. Der Gesetzesentwurf versucht, diese Frage nach ethischen Prinzipien zu
regeln. Nicht Herkunft, Geschlecht oder wirtschaftliche Verhältnisse dürfen
massgebend sein, sondern allein die medizinische Dringlichkeit, die
Gewebeverträglichkeit, die medizinische Prognose und die Wartezeit. Die Zuteilung soll
nicht mehr durch die einzelnen Transplantationszentren, sondern immer zentral und
patientenspezifisch durch die nationale Zuteilungsstelle erfolgen. Eine vom Bund
einzusetzende Transplantationskommission soll die Einhaltung der Vorschriften über
die Aufnahme in die Wartelisten und die Zuteilung von Organen kontrollieren.

Schliesslich sieht der Gesetzesentwurf eine bundesrätliche Bewilligung für den Betrieb
von Transplantationszentren vor. In der Schweiz werden heute in Basel, Bern, Genf,
Lausanne, St. Gallen und Zürich Organverpflanzungen durchgeführt. Gemäss dem
erläuternden Bericht des Bundesrates wäre aus Kosten- und Qualitätsgründen eine
Beschränkung auf ein bis drei Zentren von Vorteil. Auch die Konzentration von Herz-,
Lungen- und Lebertransplantationen auf je einen Standort wäre denkbar. 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.12.1999
MARIANNE BENTELI
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Ein Fragenkomplex, der in den letzten Jahren immer wieder zu Diskussionen Anlass gab,
ist jener der Rationierung im Gesundheitswesen. Die Eidgenössische Kommission für
Grundsatzfragen der Krankenversicherung (EGK), die sich aus Vertretern von Bund und
Kantonen, der medizinischen Ethik sowie von Spitälern, Ärzten und Konsumenten
zusammensetzt, veröffentlichte erstmals Thesen zu diesem brisanten Thema. Unter
Berufung auf Bundesverfassung und KVG bekannte sie sich zum Grundsatz der gleichen
Medizin für alle; anstatt aus Kostengründen zu rationieren, solle das noch mögliche
Sparpotential ausgeschöpft werden. Die EGK bemängelte, dass nach wie vor nicht
genügend energisch gegen nicht nachweislich wirksame Therapien, Überkapazitäten im
stationären Bereich und unnötige Operationen vorgegangen werde. Sie widersetzte sich
allerdings auch nicht der Einsicht, dass in bestimmten Bereichen (insbesondere in der
Transplantationsmedizin) mangels Ressourcen Rationierungsmassnahmen nicht
umgangen werden können. Diesem ihrer Ansicht nach beschönigendem Befund
widersprachen die Praktiker an der Front: Sie vertraten die Auffassung, Rationierung sei
längst Alltag in Spitälern und Praxen. 25

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 15.09.2000
MARIANNE BENTELI

In der Vernehmlassung sprachen sich die Teilnehmer mehrheitlich für das
vorgeschlagene Transplantationsgesetz aus, insbesondere die SP und die CVP. Einzelne
Kantone, die Ärzteschaft und die „Swisstransplant“, die Organisation, die seit Jahren
die Organspende koordiniert, meldeten aber Bedenken gegenüber der vom Bundesrat
vorgesehenen zentralen Zuteilung der Organe an. Ihrer Ansicht nach, die von der FDP
gestützt wurde, sollte nicht die medizinische Dringlichkeit der Transplantation als
Kriterium gelten, sondern eine von den behandelnden Ärzten vorgenommene Abwägung
zwischen Risiken und Chancen. Zudem kritisierten sie, der Gesetzesvorschlag gehe mit
seinen verfahrenstechnischen Vorschriften zu sehr in Details, greife der medizinischen
Forschung vor und verbaue damit den Fortschritt. Eine im Auftrag des Centre patronal
erstellte Studie rechnete zudem vor, dass die Zentralisierung beim Bund wegen des
hohen Verwaltungsaufwands die Kosten einer Transplantation um durchschnittlich
18'000 Fr. verteuern würde 

Im November fällte der Bundesrat erste Entscheide in Bezug auf das Gesetz. Von den
zwei zur Diskussion gestellten Zustimmungsmodellen für die Entnahme von Organen
Verstorbener entschied er sich für die Variante der erweiterten Zustimmungslösung,
bei der entweder die verstorbene Person zu Lebzeiten oder deren Angehörige nach
dem Tod ausdrücklich der Organentnahme zustimmen müssen. Zu den Fragen der
zentralen Zuteilung der Organe, der Verwendung von embryonalen oder fötalen
Geweben und Zellen sowie zur Xenotransplantation wollte sich der Bundesrat hingegen
noch nicht abschliessend äussern.

Wegen der ethisch heiklen Problematik, die sich aus dem Umstand ergibt, dass Organe
von zwar hirntoten, ansonsten aber noch lebenden Personen zu
Transplantationszwecken entnommen werden, wurde erstmals vor einer neuen
Gesetzgebung ein Bürgerpanel gebildet. Das vom Zentrum für
Technologiefolgeabschätzung einberufene Publiforum (eine heterogen
zusammengesetzte Laiengruppe aus 28 Teilnehmenden) beschäftigte sich in
mehrtägigen intensiven Debatten mit dem Thema und brachte seine Schlussfolgerungen
den für die Vorberatung des Gesetzes vorgesehenen parlamentarischen Kommissionen
zur Kenntnis. Die Forumsteilnehmer stimmten den Plänen des Bundesrates
mehrheitlich zu, verlangten aber eine eingehende psychologische Unterstützung der
Angehörigen und der Organempfänger. Um insbesondere die Angehörigen zu entlasten,
schlug das Panel langfristig die Einführung der strengen Zustimmungsregelung vor
(zwingende Zustimmung des Betroffenen selber). Bei der Xenotransplantation verlangte
das Forum zwar kein Moratorium, aber die intensive Förderung anderer Ansätze 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.11.2000
MARIANNE BENTELI

Mitte September verabschiedete der Bundesrat seinen Gesetzesentwurf für ein
Transplantationsgesetz, den er unter die Stichworte „Gerechtigkeit und Transparenz“
stellte. Strikt verboten wird der Handel mit menschlichen Organen, Geweben und
Zellen; die Spende menschlicher Organe muss unentgeltlich erfolgen. Für die
Organentnahme bei hirntoten Personen soll die sogenannte erweiterte
Zustimmungslösung gelten (Einwilligung des Spenders resp. der nächsten Angehörigen).
Die Zuteilung der Organe soll zentral vorgenommen werden. Die Xenotransplantation
wird gemäss dem Bundesbeschluss von 1999 geregelt. Da die Lebendspende im
Gesetzesentwurf generell (und nicht nur subsidiär) sowie auch zwischen nicht
verwandten Personen zugelassen wird, führt dies zu Vorbehalten gegenüber der

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Biomedizin-Konvention des Europarates, welche der Bundesrat dem Parlament parallel
dazu zur Ratifikation zuleitete. Dabei handelt es sich um eines der bedeutendsten
Übereinkommen des Europarates; es stellt Grundsätze zum Schutz des Menschen vor
den Gefahren der modernen Medizin und Biotechnologie auf. In einem Zusatzprotokoll,
das der Bundesrat ebenfalls ratifizieren will, wird das Klonen von Menschen verboten;
dieses Verbot ist in der Bundesverfassung (Art. 119 Abs. 2 Lit. a) bereits verankert. (Die
Regelung über die Xenotransplantation trat auf den 1.7.2001 in Kraft. Gemäss einer
Studie des Zentrums für Technologienfolgen-Abschätzung sind die Vorbehalte
gegenüber dieser Medizinaltechnologie berechtigt, da sie unsicher, ethisch umstritten
und möglicherweise in einigen Jahren bereits überholt sei.) 27

Als erster behandelte der Nationalrat in der Wintersession den Vorschlag des
Bundesrates zu einem Transplantationsgesetz, welches unter anderem den
Bundesbeschluss von 1999 über Blut, Blutprodukte und Transplantate in ordentliches
Recht überführt. Das Gesetz regelt den Umgang mit Organen, Geweben und Zellen
menschlichen und tierischen Ursprungs und verbietet deren Handel. Voraussetzung für
die Organspende ist die Zustimmung des Spenders oder, wenn dieser vor seinem Tod
keinen Willen geäussert hat, jene seiner nächsten Angehörigen (erweiterte
Zustimmungslösung). Der Rat trat oppositionslos auf die Vorlage ein. In der
Detailberatung gab vor allem das von den Grünen beantragte Verbot der
Xenotransplantation zu reden, resp. der Antrag der SP auf ein zehnjähriges Moratorium
für die (einer Bewilligungspflicht unterstellten) Übertragung tierischer Organe, Gewebe
und Zellen auf den Menschen. Der Antrag Graf (gp, BL) wurde mit 108 zu 25 Stimmen
klar abgelehnt, die Moratoriumsanträge der SP im Verhältnis 3:2. Unbestritten war die
von der Kommission vorgenommene Verschärfung bei den Bestimmungen für die
Lebendspende bei urteilsunfähigen Personen, ebenso die eingefügte Sicherstellung
eines obligatorischen Versicherungsschutzes des Spenders. Lebhaft diskutiert wurde
hingegen die bei der Organentnahme bei Verstorbenen wichtige Frage des
Todeskriteriums. Eine Mehrheit folgte dem Bundesrat und definierte erstmals in einem
Schweizer Gesetz den Tod. Demnach gilt ein Mensch als „tot, wenn die Funktionen
seines Hirns einschliesslich des Hirnstamms irreversibel ausgefallen sind“. Ebenfalls
nicht unumstritten war der Antrag der Kommission, dass bei gleicher medizinischer
Dringlichkeit Patientinnen und Patienten mit Wohnsitz in der Schweiz bei der
Organzuteilung Vorrang vor im Ausland ansässigen Personen haben sollen. Trotz
Opposition von Linken und Grünen wurde diese Bestimmung mit 80 zu 69 Stimmen
angenommen. In der Gesamtabstimmung wurde das Gesetz mit 133 zu 5 Stimmen
gutgeheissen. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.2003
MARIANNE BENTELI

Als Zweitrat befasste sich die kleine Kammer in der Sommersession mit dem
Transplantationsgesetz. Ein Rückweisungsantrag Schmid (cvp, AI), der fand, das Gesetz
baue eine unnötige Bürokratie auf und greife mit der Bestimmung, dass der Bund
Transplantationszentren bestimmen kann, ungebührlich in die Kompetenz der Kantone
ein, wurde mit 27 zu 10 Stimmen abgelehnt. In den zentralen Punkten der erweiterten
Zustimmungslösung, der Todesdefinition, der Xenotransplantation und des
Inländervorrangs folgte der Ständerat der grossen Kammer. Im Zweckartikel gab er dem
Gesetz aber eine neue Richtung, indem er es nicht auf die Bekämpfung von
Missbräuchen beschränkte, insbesondere die Vermeidung von Organhandel, sondern
festschrieb, dass ein Ziel des Gesetzes auch die Förderung der Verfügbarkeit von
Transplantaten sei. Die vom Nationalrat eingefügte Verpflichtung für den Bundesrat, ein
zentrales Lebendspenderregister zu führen, um die gesundheitliche Nachsorge der
Spender sicherzustellen, lehnte er ab, da er nicht eine weitere Bundesstelle schaffen
wollte. Mit 22 zu 16 Stimmen und gegen den Willen von Bundesrat Couchepin, welcher
die Auffassung vertrat, ein offizielles und deshalb vom Einzelnen nicht veränderbares
Dokument sei nicht der richtige Ort dafür, beschloss er, dem Bundesrat die Kompetenz
zu erteilen, einen Organspendervermerk im Fahrausweis vorzusehen. Ein Antrag
Pfisterer (fdp, AG), bei der Zuteilung der Organe im Sinn der Reziprozität Personen zu
bevorzugen, die einen Spenderausweis haben, wurde mit 23 zu 8 Stimmen abgelehnt,
da damit die Freiwilligkeit der Spende eingeschränkt würde. Einstimmig wurde ein
Minderheitsantrag angenommen, der für die Organzuteilung eine spezielle
Rekursmöglichkeit schafft.

In der Herbstsession konnten die Differenzen bereinigt werden. In der Ausdehnung des
Zweckartikels schloss sich der Nationalrat der kleinen Kammer an. Einen
Organspendervermerk im Fahrausweis lehnte er hingegen als wesensfremd ab, worauf
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der Ständerat einer Formulierung zustimmte, wonach der Vermerk „auf einem
geeigneten Dokument oder Datenträger“ angebracht werden kann, beispielsweise auf
der geplanten Versichertenkarte. Auch in der Frage des Lebendspenderregisters setzte
sich ein Kompromissvorschlag durch. Bei den Voraussetzungen, unter denen Kliniken
die Erlaubnis erhalten, Transplantationen durchzuführen, wurden die
Qualitätssicherungssysteme durch den Zusatz ergänzt, dass diese auch die
Nachverfolgung des Gesundheitszustands der Spender sicherstellen müssen. Bei der
vorerst von ihr bekämpften Bestimmung, wonach die Kontrollbehörde bei vermutetem
Missbrauch zur Erfüllung ihrer Aufgaben auch Grundstücke, Betriebe, Räume und
Fahrzeuge betreten, also Hausdurchsuchungen durchführen kann, schloss sich die
kleine Kammer der grossen an. Das Gesetz wurde im Ständerat einstimmig und im
Nationalrat mit 145 zu 10 Stimmen gutgeheissen. Die grüne Fraktion enthielt sich der
Stimme, weil sie der Auffassung war, die erstmals in einem Gesetz verankerte
Todesdefinition sei zu wenig vertieft diskutiert worden. 29

Da der Bundesbeschluss über die Kontrolle von Transplantaten Ende 2005 ausläuft,
das neue Gesetz und das Ausführungsrecht aber nicht auf Anfang 2006 in Kraft treten
können, beantragte der Bundesrat dem Parlament, den geltenden Bundesbeschluss
maximal um fünf Jahre (d.h. bis Ende 2010) zu verlängern. 30

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.11.2004
MARIANNE BENTELI

Da der Bundesbeschluss über die Kontrolle von Transplantaten Ende 2005 auslief, das
2004 verabschiedete neue Gesetz und das Ausführungsrecht aber nicht auf Anfang
2006 in Kraft treten können, hatte der Bundesrat im Vorjahr dem Parlament beantragt,
den geltenden Bundesbeschluss maximal um fünf Jahre (d.h. bis Ende 2010) zu
verlängern. Auf Antrag der SGK-SR befand die kleine Kammer, eine Verlängerung bis
Ende 2007 müsse genügen, da sonst die Umsetzung des Gesetzes auf die lange Bank
geschoben werde. Der Nationalrat schloss sich dieser Ansicht diskussionslos an. Gegen
das neue Gesetz hatte ein Komitee aus den Reihen der EDU, der KVP und der
Lebensrechtbewegung das Referendum ergriffen, das aber nicht zustande kam. Die
gesammelten gut 21'000 Unterschriften wurden den eidgenössischen Räten in Form
einer Petition „für eine Transplantationspraxis nach ethischen Gesichtspunkten“
eingereicht 31

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2005
MARIANNE BENTELI

Gegen den Willen des Bundesrates nahm der Nationalrat mit 57 zu 49 Stimmen eine
Motion seiner SGK an, welche verlangte, über die medizinischen und ethischen Fragen,
die sich zum Todeskriterium im Zusammenhang mit der Organspende und der
Transplantationsmedizin stellen, eine öffentliche Diskussion in Gang zu setzen. Der
Bundesrat argumentierte, die Debatten seien im Rahmen der PubliForen 2000
(Transplantationsmedizin) und 2003 (Forschung am Menschen) bereits durchgeführt
worden; die beiden Foren hätten den Bund Hunderttausende von Franken gekostet,
weshalb es in Zeiten knapper Bundesfinanzen nicht möglich sei, erneut Mittel dafür
einzusetzen. Der Ständerat folgte der Argumentation des Bundesrates und lehnte, auch
aus Furcht vor einer Verunsicherung der Bevölkerung, die Motion diskussionslos ab. 32

MOTION
DATUM: 20.09.2005
MARIANNE BENTELI

Der Kanton Zürich hatte von Anbeginn seine Vorbehalte gegen die im Vorjahr getroffene
Interkantonale Vereinbarung über die Koordination der hochspezialisierten Medizin
(IVKKM) signalisiert. Das Konkordat sieht ein Netzwerk der fünf Hochschulkantone mit
Universitätsspitälern vor, bei dem gewisse Leistungen, insbesondere die verschiedenen
Sparten der Transplantationsmedizin, an nur noch einem bis zwei Standorten
angeboten werden. Da für das Inkrafttreten der Vereinbarung die Zustimmung von 17
Kantonen notwendig ist, beschlossen Bern und die beiden Basel, mit gutem Beispiel
voranzugehen und den Ratifizierungsprozess einzuleiten. Im Sommer verabschiedete
sich Zürich von der IVKKM, welche Herztransplantationen nur noch in Basel und Bern
zulassen wollte, und verlangte, die gesamte Spitzenmedizin sei auf zwei Zentren zu
beschränken, eines in Zürich und eines in der Westschweiz, eine Forderung, auf welche
die Gesundheitsdirektorenkonferenz und die Kantone nicht eintreten mochten. 33

KANTONALE POLITIK
DATUM: 25.11.2005
MARIANNE BENTELI
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Angesichts der etwas verfahrenen Situation der Interkantonalen Vereinbarung über die
Koordination der hochspezialisierten Medizin reichte Ständerätin Fetz (sp, BS) eine
Motion ein, mit der sie den Bundesrat verpflichten wollte, selber aktiv zu werden, falls
sich die Kantone nicht bis im Frühjahr 2006 einigen können. Dieser verwies auf die
noch nicht in Kraft getretene Neugestaltung des Finanzausgleichs und der
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), weshalb er der Umsetzung durch
die Kantone nicht vorgreifen wolle. Auf seinen Antrag wurde die Motion mit 27 zu 11
Stimmen abgelehnt. Weil der Bundesrat aus den gleichen Gründen Ablehnung
beantragte, zog Nationalrat Joder (svp, BE) eine analoge Motion (Mo. 04.3634) zurück.
Die Verzögerungen bei der Umsetzung der IVKKM veranlasste auch die im Nationalrat
vertretene Ärzteschaft, im Fall einer nicht einvernehmlichen Lösung eine Intervention
des Bundes zu verlangen. (Zur NFA siehe hier.) 34

MOTION
DATUM: 12.12.2005
MARIANNE BENTELI

Wie kaum anders zu erwarten war, stützten die beiden zur Standortfrage der
hochspezialisierten Medizin in Auftrag gegebenen Gutachten die Sicht der jeweiligen
Mandanten. Die „Berner“ Expertise vertrat die Auffassung, dass in der Schweiz nicht nur
zwei Universitätskliniken (Zürich und Lausanne) modernste Spitzenmedizin,
insbesondere Transplantationen, anbieten sollen, sondern auch Bern, Basel und Genf,
wobei sich die fünf Spitäler in einem oder zwei Netzwerken zusammenschliessen
müssten, um auszuhandeln, wer welchen Eingriff durchführt. Das „Zürcher“ Gutachten
kam zum entgegengesetzten Schluss und empfahl eine Zentralisierung auf zwei
Standorte. 35

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 16.12.2006
MARIANNE BENTELI

Das neue Transplantationsgesetz trat per 1. Juli 2007 in Kraft. Damit liegen für jeden
Prozess von der Spende bis zur Transplantation einheitliche und klare Regelungen vor,
die den Prinzipien der Gerechtigkeit und der Nichtdiskriminierung Rechnung tragen. In
der Schweiz ist die Quote von verstorbenen Organspendern in den letzten Jahren
gesunken. Pro Million Einwohner liegt sie bei 10,7 und damit weit unter dem
europäischen Durchschnitt von 18,8. Hingegen nehmen die Lebendspenden vor allem
innerhalb einer Familie ständig zu. Nach Meinung von Experten ist deshalb nicht der
Spendewille verantwortlich für die vergleichsweise tiefen Quoten; vielmehr gelte es,
verstorbene potenzielle Spender in den Spitälern zu erkennen. Mit
Informationskampagnen, einer Verbesserung der Spender-Erkennung und der
Betreuung von Angehörigen soll nun die Quote erhöht werden. 36

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.12.2007
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Rossini (sp, VS) wollte die Betreuung von Organspendern verbessern.
Dabei ging es um die Übernahme von Reisekosten von Spendern aus dem Ausland, die
Übernahme von Kosten, wenn der Empfänger IV-Leistungen bezieht, das Einholen einer
ärztlichen Zweitmeinung, die Wahl des Entnahmeorts und die Versicherungsdeckung
bei Todesfall der empfangenden Person vor der spendenden Person. Die Notwendigkeit
dieser Änderungen hatte sich durch Lücken und Mängel ergeben, welche seit der
Einführung des Transplantationsgesetzes 2007 entstanden waren. Der Bundesrat
räumte ein, dass das geltende Recht nicht alle Fragen regelt, welche die Motion
aufwirft, erachtete es aber als verfrüht, bereits wieder eine Änderung des
Transplantationsgesetzes vorzunehmen. Der Nationalrat folgte der Meinung des
Bundesrates und lehnte die Motion ab. 37

MOTION
DATUM: 13.06.2008
LINDA ROHRER

Der Bundesrat veröffentlichte im Herbst seine Botschaft über die Genehmigung des
Zusatzprotokolls über die Transplantation menschlicher Organe und Gewebe zum
Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin. Das Zusatzprotokoll führt die
Regelungen des Übereinkommens über Menschenrechte und Biomedizin des
Europarates im Bereich der Transplantationsmedizin näher aus. Es geht darum, einen
minimalen Schutzstandard im Bereich der Transplantation festzulegen und den Handel
mit Organen zu verhindern. Die im Zusatzprotokoll geregelten Aspekte der
Transplantationsmedizin und die Frage nach einer solchen Regelung auf internationaler
Ebene waren mehrfach Gegenstand einer Vernehmlassung. Deswegen verzichtete der
Bundesrat auf eine erneute Vernehmlassung für das Zusatzprotokoll. Unterschiede zum
Transplantationsgesetz bestehen bei der Lebendspende, die im Transplantationsgesetz
teilweise liberaler geregelt wird: Verzichtet wird auf den Grundsatz der Subsidiarität
der Lebendspende, das heisst, es wird nicht verlangt, dass eine Lebendspende nur
möglich ist, wenn keine geeigneten Organe oder Gewebe verstorbener Personen zur

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.09.2008
LINDA ROHRER
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Verfügung stehen. Um die Gefahr des Organhandels und Druckversuche auf die
Spenderin zu verhindern bedarf es für eine Lebendspende einer engen persönlichen
Beziehung zwischen der empfangenden und der spendenden Person oder der
Zustimmung einer unabhängigen Instanz. 38

Eine Motion Maury Pasquier (sp, GE) zielte auf eine Änderung des
Transplantationsgesetzes ab. Dieses sollte so angepasst werden, dass Grenzgänger mit
einer Krankenversicherung in der Schweiz und ihre ebenfalls versicherten
nichterwerbstätigen Angehörigen bei der Zuteilung von Organen gleich behandelt
werden wie Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Der Bundesrat sprach sich gegen
eine Lockerung des Wohnsitzprinzips aus, aufgrund der Gefahr, damit Anreize für einen
Transplantationstourismus zu schaffen. Gegen den Willen des Bundesrates nahm
jedoch der Ständerat die Motion an. 39

MOTION
DATUM: 18.12.2008
LINDA ROHRER

Eine Motion Maury Pasquier (sp, GE) verlangte eine Anpassung des
Transplantationsgesetzes, so dass Grenzgänger mit Krankenversicherung in der Schweiz
und ihre ebenfalls versicherten nichterwerbstätigen Angehörigen bei der Zuteilung von
Organen gleich behandelt werden, wie Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Aufgrund
der Befürchtung eines Transplantationstourismus empfahl der Bundesrat die
Ablehnung der Motion, ebenso wie die Kommission des Nationalrates. Der Ständerat
hingegen hatte der Motion im Vorjahr zugestimmt. Dies tat auch der Nationalrat, indem
er die Motion mit 85 zu 50 Stimmen annahm. 40

MOTION
DATUM: 27.05.2009
LINDA ROHRER

Eine Motion Barthassat (cvp, GE) wollte die Zahl der Organspender erhöhen, indem das
Ausweisgesetz und die Verkehrszulassungsverordnung so geändert werden, dass man in
Reisepässen, auf Identitätskarten und Führerausweisen die Bereitschaft zu einer
Organentnahme im Todesfall vermerken lassen könnte. Der Bundesrat lehnte dies ab,
da Pass und Identitätskarte als Dokumente, welche zum Identitäts- und
Staatsangehörigkeitsnachweis dienen, nichts mit einem Organspenderausweis gemein
hätten. Der Nationalrat folgte dem Willen des Bundesrates nicht und lehnte die Motion
mit 69 zu 65 Stimmen an. 41

MOTION
DATUM: 03.06.2009
LINDA ROHRER

Der Nationalrat stimmte dem Zusatzprotokoll über die Transplantation menschlicher
Organe und Gewebe zum Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin zu.
Dieses legt einen minimalen internationalen Schutzstandard im Bereich der
Transplantation menschlicher Organe und Gewebe fest. Es wurde in der
Gesamtabstimmung mit 156 zu 7 Stimmen und in der Schlussabstimmung einstimmig
angenommen. Bei der Ratifizierung müssen im Bereich der Lebendspende drei
Vorbehalte gemacht werden: 1. Es sollen weiterhin Lebendspenden möglich sein, auch
wenn Organe von Toten vorhanden sind. 2. Für die Lebendspende ist keine enge
persönliche Beziehung zwischen spendender und empfangender Person oder die
Zustimmung einer unabhängigen Instanz nötig. 3. Lebendspenden urteilsfähiger
Personen sind nicht nur für Geschwister sondern gemäss geltendem schweizerischem
Recht auch für Eltern und Kinder zulässig. Der Ständerat stimmte dem Beschluss des
Nationalrates einstimmig zu und nahm das Zusatzprotokoll auch in der
Schlussabstimmung einstimmig an. 42

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.06.2009
LINDA ROHRER

Ein vom Nationalrat angenommenes Postulat Amherd (cvp, VS) beauftragte den
Bundesrat, einen Bericht über die gesetzlichen Modelle zur Organspende in
verschiedenen europäischen Ländern zu verfassen. Untersucht werden solle auch, wie
sich die Lage in der Schweiz in den letzten Jahren entwickelt hat und ob Änderungen
der gesetzlichen Regelung notwendig oder prüfenswert sind. In eine ähnliche Richtung
zielte ein Postulat Favre (fdp, NE), welches zusätzlich im Bereich der Organspende eine
Evaluation über eine Revision des Transplantationsgesetzes vom aktuellen System hin zu
einer Widerspruchsregelung fordert. Diese Widerspruchsregelung wurde bereits in
Ländern wie Norwegen, Österreich, Italien und Finnland eingeführt und bedingt, dass
sich Personen, die keine Organe spenden wollen, in einem zentralen Register erfassen
lassen müssen. Der Nationalrat nahm auch dieses Postulat auf Empfehlung des
Bundesrates an. Diese Widerspruchsregelung wurde ebenfalls in einem Postulat
Gutzwiller (fdp, ZH) aufgenommen, welches neben dieser Massnahme weitere

POSTULAT
DATUM: 02.12.2010
LUZIUS MEYER
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Möglichkeiten zur Erhöhung von Organspendern prüfen lassen wollte. Darunter fällt die
Klärung des Organspenderstatus auf der Versichertenkarte, die Schaffung eines
nationalen Organspenderegisters und die Verbesserung und Finanzierung der
Information bzw. der Ausbildung des Medizinalpersonals. Der Bundesrat hatte das
Postulat zur Annahme empfohlen und der Ständerat folgte dieser Empfehlung. 43

Le DFI a mis en consultation un projet de modification de la loi sur la transplantation
afin d’y intégrer la motion Maury Pasquier (ps, GE) visant à permettre aux frontaliers et à
leurs proches ayant contracté une assurance-maladie en Suisse de bénéficier de
l’égalité de traitement avec les personnes domiciliées en Suisse en matière
d’attribution d’organe. 44

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 12.06.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Die Frage, ob die Versichertenkarte gleichzeitig als Organspendenausweis verwendet
werden könnte, war Inhalt eines Postulats Graber (cvp, LU), welches Ende Jahr im
Ständerat behandelt wurde. Der Bundesrat soll abklären, ob dies aus rechtlicher,
technischer und finanzieller Hinsicht machbar sei. Dabei wurde die Hoffnung geäussert,
dass dadurch die Bereitschaft zur Organspende steigen könnte. Wenn ein Vermerk auf
der Versichertenkarte möglich wäre, könnten die potentiellen Spender auf das Tragen
eines Spezialausweises verzichten. Der Bundesrat zeigte sich bereit, die gestellten
Fragen im Rahmen der Erfüllung früherer Postulate Gutzwiller (fdp, ZH), Amherd (cvp,
VS) und Laurent Favre (fdp, NE) abzuklären und beantragte die Annahme des Geschäfts.
Dieser Einladung folgte die kleine Kammer. 45

POSTULAT
DATUM: 03.12.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Im März des Berichtsjahres publizierte der Bundesrat die Botschaft zur Änderung des
Transplantationsgesetzes. Mit der Gesetzesrevision wird eine Motion Maury-Pasquier
(sp, GE) (Mo. 08.3519) erfüllt, welche 2008 eingereicht und in der Folge angenommen
worden war. Danach sollen Grenzgängerinnen und Grenzgänger bei der Zuteilung von
Organen den Personen mit Wohnsitz in der Schweiz gleichgestellt werden. Neben der
Aufnahme dieser Forderung in die Gesetzgebung beschloss der Bundesrat, noch
weitere Bestimmungen zu überarbeiten. Diese betreffen den Zeitpunkt der Anfrage an
die nächsten Angehörigen zur Organentnahme bei einem Patienten, regeln die
Zustimmung zu vorbereitenden medizinischen Massnahmen bei Urteilsunfähigkeit der
Spenderin oder des Spenders und sollen die finanzielle Absicherung bei
Lebendspenden verbessern. Die Anpassungen wurden als nötig erachtet, weil sich in
der diesbezüglichen Anwendung bis anhin Probleme und Unsicherheiten ergeben
hatten. Zeitgleich publizierte der Bundesrat den Bericht «Prüfung von Massnahmen zur
Erhöhung der Anzahl verfügbarer Organe zu Transplantationszwecken in der Schweiz».
Er kam damit den Aufträgen aus den Postulaten Gutzwiller (fdp, ZH), Amherd (cvp, VS)
(Mo. 10.3701) und Favre (fdp, NE) (10.3711) nach. Der Bericht zeigt unter anderem, dass
die sogenannte Widerspruchslösung keine Steigerung der Organspenderate garantiert.
Diese Thematik sorgte im Ständerat aufgrund eines Minderheitsantrages während der
Beratung der Änderung des Transplantationsgesetzes für Diskussionsstoff. Anlässlich
einer Organtransplantation kann zwischen zwei Modellen – der Widerspruchs- und der
Zustimmungslösung – unterschieden werden. Bei der Widerspruchslösung muss ein
Spender seinen Willen für oder gegen eine Spende explizit äussern und dies
beispielsweise in einem Widerspruchsregister festhalten. Liegt keine solche
Willensäusserung vor, geht man davon aus, dass ein potentieller Spender eine
Organspende nicht ablehnt. Seine Organe dürfen in diesem Fall für eine Spende
entnommen werden. Die Zustimmungslösung hingegen setzt die explizite Befürwortung
einer Organspende voraus, etwa durch die Willensäusserung auf einem
Spenderausweis. Mit der letzten Revision des Transplantationsgesetzes und der damit
einhergehenden Harmonisierung war die Zustimmungslösung schweizweit eingeführt
worden, wobei die bis zu diesem Zeitpunkt in 17 Kantonen geltende
Widerspruchslösung aufgelöst wurde. Unter der Prämisse der Zustimmungslösung
kommt die Entscheidung bei verunfallten oder sterbenden Personen als potentielle
Organspender den „nächsten Angehörigen“ zu, was einige Politiker in den
entsprechenden Abschiedssituationen als nicht zumutbar erachteten. Eine Minderheit
Gutzwiller (fdp, ZH) regte denn auch an, dass man im Zuge der Gesetzesänderung zur
Widerspruchslösung übergehen solle. Die Kommissionsmehrheit stellte sich jedoch
gegen diesen Antrag. Die Minderheit argumentierte, dass ein grundsätzlicher Wandel
herbeigeführt werden müsse, und plädierte in diesem Sinne für eine solidarische
Grundhaltung: Organspenden müssten, genau wie der Empfang von Spenderorganen,
selbstverständlich werden. Die jetzige Lösung führe dazu, dass die Schere zwischen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.11.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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benötigten und gespendeten Organen zu gross sei. Um das Problem von zu wenig
verfügbaren Organen zu lösen, könne dies ein Zwischenschritt sein, so die Fürsprecher
des Vorstosses. Das Ratsplenum stimmte jedoch gegen den Minderheitsantrag und
sprach sich mit 24 zu 18 Stimmen für den Status quo, sprich für die Zustimmungslösung
aus. Im Übrigen folgte der Ständerat der Regierungsvorlage und überwies das Geschäft
einstimmig an den Nationalrat, der im Berichtsjahr nicht mehr darüber beriet. Die
kleine Kammer lehnte auch eine vom Nationalrat klar angenommene Motion Favre (fdp,
NE) (Mo. 12.3767) ab, welche die Einführung der Widerspruchslösung verlangt hatte. Das
Thema dürfte damit also noch nicht vom Tisch sein. Der Nationalrat wird das Thema in
seinen Beratungen zum Transplantationsgesetz wieder aufnehmen. Der Bundesrat
nahm – unabhängig vom Bericht – noch im selben Jahr einen Aktionsplan «Mehr Organe
für Transplantationen» in Angriff. Zusammen mit den Kantonen und weiteren Akteuren
will er Schwerpunkte definieren, die es bis 2017 zu realisieren gilt. Ziel ist es, die Anzahl
der Organspenderinnen und -spender von gegenwärtig rund 100 auf 160 pro Jahr zu
erhöhen. Eine erste Massnahme wurde im April mit der Lancierung einer
Informationskampagne zum Thema angestossen. 46

Während bezüglich der Änderung des Transplantationsgesetzes im Jahr 2014 keine
Beratungen stattfanden, stand das Geschäft auf der Agenda der Frühjahrssession 2015
des Nationalrates. Ein Grund für die zeitliche Verzögerung war die langwierige
Auseinandersetzung der SGK-NR zu diesem Gesetz; eine intensive Arbeit, wie sie
Kommissionssprecher Lohr (cvp, TG) zu Beginn der Verhandlungen nannte. Einigkeit
herrschte in der Kommission darüber, dass in der Schweiz zu wenig Spenderorgane zur
Verfügung stünden. Schwieriger war freilich die Lösungsfindung dafür. Ein
grundsätzlicher Aspekt in diesem sensiblen Feld der Gesundheitspolitik ist die Art und
Weise, wie Spenderorgane zur Verfügung gelangen. Entweder erfolgt dies aufgrund
einer ausdrücklichen Zustimmung potenzieller Spenderinnen und Spender oder aber
durch die sogenannte Widerspruchslösung. Nach Letzterer müssen Personen, die nicht
als Organspender zur Verfügung stehen wollen, dies ausdrücklich äussern – mit einer
Erklärung beispielsweise. Die Kommission stellte sich aber auf den gleichen Standpunkt
wie der Ständerat, der sich ebenfalls gegen einen Paradigmenwechsel gewehrt hatte.
Mit 16 zu 8 Stimmen wurde dem Ratsplenum in diesem Sinne empfohlen, auf die
Einführung der Widerspruchslösung zu verzichten und bei der Zustimmungslösung zu
bleiben. Die Gesetzesrevision wurde sodann vor allem bezüglich dieser Frage
debattiert, während andere Bereiche, beispielsweise eine Beseitigung der
Benachteiligung von Grenzgängerinnen und Grenzgängern, weitgehend unbestritten
waren. 
Es war, wie im Ständerat mit Felix Gutzwiller (fdp, ZH), auch im Nationalrat ein Mitglied
der FDP-Liberalen Fraktion, das die Widerspruchslösung propagierte. Daniel Stolz (fdp,
BS) brachte diesen neuen Ansatz in die Volkskammer, unterstützt wurde er von
Politikerinnen und Politikern aus der SP und der SVP. Der Minderheitsantrag sah vor,
dass vollumfänglich auf die Widerspruchslösung gesetzt werden sollte, um eben mehr
Spenderorgane zur Verfügung zu haben. Mit diesem Grundsatzentscheid gälte es,
zahlreiche Artikel im Zuge der Gesetzesrevision anzupassen. Die Eintretensdebatte war
dann geprägt von Argumenten für oder gegen diesen Paradigmenwechsel. Es war von
ethisch-moralischen Grundsätzen die Rede, von Religion, der Verantwortung der
Angehörigen und es wurden weitere Fragen gestellt, wie „wem gehört der
Sterbeprozess?“. Eintreten war jedoch über die Parteigrenzen hinweg unbestritten. 
Das Hauptinteresse lag sogleich auf der Abstimmung über die Widerspruchslösung. Mit
108 zu 67 Stimmen wurde diese aber recht deutlich verworfen. Dabei kann dem
Abstimmungsprotokoll diesbezüglich keine parteipolitische Prädisposition entnommen
werden. Alle Fraktionen waren geteilt, bis auf die grünliberale Fraktion, die unisono die
bisherige Zustimmungslösung unterstützte. Es gab 4 Enthaltungen. 
Im Weiteren gab es Anträge, allesamt Mehrheitsanträge der Kommission, die
Differenzen gegenüber der ständerätlichen Fassung verursachten. Einige wurden
angenommen, so dass die kleine Kammer nochmals über die Bücher muss. Mit 164
Stimmen überwies der Nationalrat seinen Beschluss dem Ständerat (13 Enthaltungen). 47

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.03.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Nachdem die Änderung des Transplantationsgesetzes in beiden Räten in der ersten
Beratung bezüglich der grundsätzlichen Ausgangslage für die Organspende zahlreiche
Wortmeldungen ausgelöst hatte, gab es für die Differenzbereinigung noch wenige
offene Punkte. Die SGK des Ständerates beharrte denn auch nicht auf der eigenen
Fassung und brachte sich in drei von vier Differenzen auf eine Linie mit der grossen
Kammer. Sprecherin Egerszegi (fdp, AG) gelang es, die Beratung speditiv zu gestalten. Es
blieb schliesslich bei einer Differenz; sie wurde vom Plenum bestätigt. Es ging im
entsprechenden Passus um Strafmasse bei Vergehen im Zusammenhang mit
Organspenden. Der Nationalrat hatte die Bestimmung um die Möglichkeit erweitert,
auch Gefängnisstrafen von bis zu sechs Monaten zu verhängen. Dies widerspreche
jedoch der generellen Neuausrichtung im Strafgesetzbuch, in dem inzwischen kurze
Gefängnisstrafen aufgehoben und durch Geldstrafen ersetzt worden sind. Damit ging
das Geschäft zurück in die Volkskammer. 48

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.06.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die letzte Differenz bei der Änderung des Transplantationsgesetzes betraf die
Bemessung von Sanktionen – die Ständerätinnen und Ständeräte hatten die vom
Nationalrat zuvor eingefügte Gefängnisstrafe wieder gestrichen. Die SGK-NR war gewillt
einzulenken und empfahl ihrem Plenum, die Differenz auszuräumen. Ohne Debatte
folgte der Nationalrat seiner Kommission.

Später in der Sommersession konnte das Geschäft abgeschlossen werden. Das neue
Transplantationsgesetz wurde im Nationalrat mit 184 zu 4 Stimmen und 7 Enthaltungen
verabschiedet, die Ständekammer tat es ihm mit 45 Stimmen gleich. 49

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.06.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Eine von der BDP-Fraktion bereits 2015 eingereichte Motion zur Blutspende kam im
Frühjahr 2017 ins Parlament. Die Partei forderte eine Aufhebung der veralteten und
diskriminierenden Beschränkungen für Homosexuelle. Dafür sollte das HMG und seine
Verordnung geändert werden. Seit 1977 waren homosexuelle Männer von der
Blutspende ausgeschlossen. Angesichts der immer wieder monierten mangelnden
Verfügbarkeit von Blut und Blutprodukten sei es unverständlich, dass heutzutage immer
noch eine Gruppe von potentiellen Spendern systematisch ausgeschlossen werde. Die
Kriterien, gemäss welchen eine Person als Spender zugelassen wird oder eben nicht,
seien am Lebenswandel zu messen und nicht an der sexuellen Orientierung. 

Der Bundesrat zeigte sich nicht offen gegenüber des Anliegens. Patientensicherheit sei
ein zentrales Anliegen, auch in den Bestimmungen aus der Gesetzgebung. Weiter
vertrat die Regierung die Haltung, dass die Produzenten, respektive die
pharmazeutischen Hersteller – im Falle von Blutprodukten die regionalen
Blutspendezentren – die Verantwortung für ihre Produkte zu tragen hätten und für
Qualität und Sicherheit haftbar seien. Swissmedic ist hier die Bewilligung erteilende
Behörde und an sie seien auch Änderungen der genehmigten Verfahren zu richten, was
auf wissenschaftliche Erkenntnisse basierend durchaus möglich sei. Aber es sei
angezeigt, so der Bundesrat weiter, zu verdeutlichen, dass das Risikoverhalten und
nicht die sexuelle Orientierung ein Ausschlusskriterium sein solle. Eine Anpassung
gesetzlicher Grundlagen schloss der Bundesrat jedoch aus.

Anders sah dies der Nationalrat, der die Motion mit 97 zu 89 Stimmen der
Ständekammer überwies. Die BDP engagiere sich für die LGBT-Community, so ihre
Sprecherin Quadranti (bdp, ZH), und man sei auf „Unglaubliches gestossen”, als man von
diesen Ausschlusskriterien erfahren habe. Seit der Einreichung der Motion war schon
etwas Bewegung in die Sache gekommen, indem Swissmedic ein Gesuch bewilligt hatte,
mit dem Homosexuelle für die Blutspende zugelassen werden konnten. Jedoch dürfen
Spender gemäss Regelung „zwölf Monate vor der Spende keinen Sex mit Männern”
haben – ein für die BDP unverständliches Kriterium, weil hiermit nach wie vor die
sexuelle Orientierung im Vordergrund stehe. Das persönliche Risikoverhalten sollte
dagegen als Kriterium in die Waagschale gelegt werden, die Motion sei daher zu stützen.
Gesundheitsminister Berset verteidigte die ablehnende Bundesratsmeinung und die
von Swissmedic vorgegebene Praxis, die auch in anderen Staaten Usus sei. Linke und
Grüne sowie GLP, BDP und die geschlossene CVP-Fraktion obsiegten in der
Gesamtabstimmung. 50

MOTION
DATUM: 02.05.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

01.01.65 - 01.01.22 16ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Ab Mitte 2017 dürfen Schwule wieder Blut spenden. Auf Antrag der Dachorganisation
Blutspende SRK Schweiz hat das Heilmittelinstitut Swissmedic die Kriterien für
Blutspender angepasst und einen seit 1977 geltenden Ausschluss von homosexuellen
Männern aufgehoben (resp. "MSM": Männer, die Sex mit Männern haben). Es gibt jedoch
keine generelle Öffnung, sondern es gilt nach wie vor eine 12-monatige sexuelle
Enthaltsamkeit als Bedingung.  Swissmedic befand damit, dass „diese Anpassung nicht
zu einem erhöhten Risiko für Empfängerinnen und Empfänger von Bluttransfusionen
führen wird.” Mit diesem Schritt kam das Heilmittelinstitut einer Forderung der BDP
zuvor, die als Motion formuliert erst später im Parlament beraten wurde.

Die Schwulenorganisation Pink Cross zeigte sich erfreut über diesen Entscheid,
äusserte jedoch gleichzeitig auch weiteren Handlungsbedarf. Die noch geltende 12-
monatige Hürde sei diskriminierend und unnötig, so der Verband. Ins Zentrum solle
eine Beurteilung des Risikoverhaltens der Spender (wechselnde Partner, Reisen in
Gebiete mit hohen HIV-Raten) gestellt werden, und nicht die sexuelle Orientierung.
Damit in Zusammenhang müssten auch die im Vorfeld von Blutspenden auszufüllenden
Fragebogen angepasst werden. Ähnlich liess sich das SRK zitieren: Der vorliegende
Entscheid sei als „Zwischenschritt” zu betrachten. Dass dadurch mehr Blutspenden
erfolgten, wurde indes auch infrage gestellt. Pink Cross-Geschäftsführer Baumann
vermutete nicht, dass jemand auf Sex verzichten würde, bloss um Blut spenden zu
können. Dass die sexuelle Orientierung als Hindernis zur Blutspende angeführt wurde,
war im Juli bei der Umsetzung der Zulassung ein mediales Thema. Dass die Neuerung
noch nicht ausgereift sei, fand auch der ehemalige FDP-Nationalrat Daniel Stolz. Die
neue Regelung sei „ein Witz”, so der Basler in der AZ. Mit der noch hängigen BDP-
Motion wird weiterhin über diese Sache debattiert werden. 51

ANDERES
DATUM: 03.07.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Im Oktober 2017 lancierte die Bewegung Jeune Chambre Riviera eine Volksinitiative zur
Organspende. Die Forderung des Begehrens bestand darin, dass alle Menschen
automatisch als Organspenderinnen und -spender gelten sollen, solange sie sich nicht
explizit dagegen ausgesprochen haben. Personen, die nicht bereit sind, ihre Organe zu
spenden, müssten sich in einem nationalen Register eintragen lassen. Es soll folglich ein
Systemwechsel von der «Zuspruchslösung» zur «Widerspruchslösung» stattfinden.
Bislang war nur Spender oder Spenderin, wer der Organentnahme zu Lebzeiten explizit
zugestimmt hatte. Unterstützt wurde das Initiativkomitee von Swisstransplant, der
Stiftung für Organspende und Transplantation.
Die Initiantinnen und Initianten erhofften sich durch die Volksinitiative eine
Sensibilisieren für die Thematik und einen Anstieg der Spendequote. In der Schweiz
werde zu wenig oft darüber gesprochen, ob man bereit wäre, seine Organe zu spenden,
sollte man plötzlich sterben. So sei bei gut der Hälfte der Gespräche bezüglich einer
Organentnahme der Wille der verstorbenen Person nicht bekannt. Gemäss dem
Waadtländer Gesundheitsdirektor Yves Maillard (sp, VD) gaben in Umfragen 85 Prozent
der Bevölkerung an, einer Organspende zuzustimmen, die Zustimmungsrate der
Angehörigen liegt allerdings lediglich bei 40 Prozent und somit auch deutlich tiefer als
beispielsweise in Frankreich (70%) und Spanien (85%). Das führe zu langen Wartelisten:
Im September 2017 hätten 1'502 Personen auf ein Spenderorgan gewartet, so die Zahlen
von Swisstransplant, während nur von 105 Spenderinnen und Spendern insgesamt 331
Organe hatten entnommen werden dürfen. Dadurch würden den Medien zufolge
hierzulande jährlich hundert Personen sterben, weil sie nicht rechtzeitig eine
Organspende erhalten. Dabei könnte der Organbedarf eigentlich ohne Schwierigkeiten
gedeckt werden, auch wenn sich nicht alle der 65'000 Personen, die jährlich sterben,
als Spenderinnen und Spender eigneten. 
Das Anliegen der Initiantinnen und Initianten war nicht unumstritten und hatte bereits
in der Vergangenheit unter anderem im Zusammenhang mit der Änderung des
Transplantationsgesetzes (BRG 13.029) für Diskussionen gesorgt. Während die
Befürworter und Befürworterinnen mit den oben dargelegten Zahlen argumentierten,
gab Ruth Humbel (cvp, AG) zu bedenken, dass «das Recht auf körperliche
Unversehrtheit bis über den Tod hinaus […] nicht verhandelbar» sei. Von Seiten der
Ethikerinnen und Ethiker war Ruth Baumann-Hölzle, Leiterin des Instituts Dialog Ethik
in Zürich, der Ansicht, dass durch den Systemwechsel das Risiko eingegangen werde,
dass einer Person Organe entnommen würden, ohne dass diese damit einverstanden
sei. Dabei handle es sich um Organraub. 52

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.10.2017
JOËLLE SCHNEUWLY
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Die von der BDP in ihrer Motion geforderte Aufhebung der veralteten und
diskriminierenden Beschränkungen für schwule Blutspender war in der Wintersession
2017 im Ständerat traktandiert. Nachdem die grosse Kammer im Frühjahr der Motion
grünes Licht gegeben hatte, stellte die SGK des Ständerates die Ampel mindestens auf
orange, als sie Ende Oktober ihrem Rat die Ablehnung der Motion empfahl. Die
Kommission folgte damit dem Antrag der Regierung. Die Regelungen zur Zulassung von
Spenderinnen und Spendern zur Blutabgabe zielten auf den Schutz der Patientinnen
und Patienten, die eine Transfusion empfangen würden. Es seien bereits
begrüssenswerte Anpassungen vorgenommen worden, indem homosexuelle Männer
nicht mehr systematisch ausgeschlossen würden, erklärte die SGK-SR. Anders
positionierte sich die mit Liliane Maury Pasquier (sp, GE) zwar nur aus einer Stimme
bestehende Kommissionsminderheit. Ihrer Ansicht nach bestehe eine Diskriminierung
aufgrund der sexuellen Orientierung fort, wenn die Kriterien nicht geändert würden. 
Im Plenum gab es eine kurze Debatte dazu. Für die Kommission sprach ihr Präsident
Graber (cvp, LU), der die Haltung vertrat, dass die Ausschlusskriterien das
Risikoverhalten der Spendenden ins Zentrum stellten und nicht deren sexuelle
Orientierung. Freilich war Maury Pasquier anderer Meinung: Gerade Männer, die in
einer stabilen homosexuellen Beziehung lebten, würden durch die Regelung
diskriminiert. Bestätigung erhielt sie von Ratskollege Janiak (sp, BL), der seit Jahren in
einer eingetragenen homosexuellen Partnerschaft lebt und – er habe es versucht – von
der Blutspende bis anhin ausgeschlossen wurde. Es sei „absurd”, dass spendewillige
homosexuelle Männer abgelehnt würden. Ohnehin werde jede einzelne Spende getestet
und es sei unwahrscheinlich, dass das alleinige Ausfüllen eines Fragebogens
Risikofaktoren bei anderen Spenderinnen und Spendern ausschliesse. Bundesrat Berset
erklärte in seiner Ansprache, dass der Bundesrat zwar die Ablehnung der Motion
beantrage, gleichzeitig aber über eine grosse Bereitschaft verfüge, eine weitere
Öffnung der Kriterien zu erzielen. Im Zentrum stehe immer die Sicherheit der
Empfängerinnen und Empfänger von Transfusionen und dort hinzielend sei eben auch
die Gesetzgebung ausgerichtet. Es war dann die Gesamtabstimmung, mit der die Ampel
schliesslich auf rot gestellt wurde: Das Ratsplenum entschied sich mit 22 zu 17 Stimmen
gegen die Motion, mit der noch keine neue Anpassung weiterverfolgt worden wäre. 
Der Entscheid sorgte für mässige mediale Resonanz, wobei jedoch allen voran der
Dachverband der Schwulenorganisationen Pink Cross deutliche Worte fand. Es handle
sich um eine veraltete und diskriminierende Regelung, die damit noch aufrecht
erhalten bleibe. Der Bundesrat stehe in der Pflicht, hier weiter zu moderieren und bei
den entscheidenden Akteuren zu intervenieren. Insofern verlangte Pink Cross auch die
Streichung der Frage zur sexuellen Orientierung aus den Fragebögen im Vorfeld der
Blutspende. 53

MOTION
DATUM: 29.11.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Mittels parlamentarischer Initiative wollte Ulrich Giezendanner (svp, AG) Ende 2016 die
Sicherstellung der Blutversorgung und die Unentgeltlichkeit der Blutspende auf
Gesetzesebene erreichen. So sei Ersteres rechtlich kaum geregelt. Es handle sich dabei
zwar um eine «landesweite gesundheitspolitische Aufgabe», für welche hauptsächlich
das SRK zuständig sei, jedoch anerkenne der Gesetzgeber den Blutspendedienst nicht
ausdrücklich als eine öffentliche Aufgabe und es bestehe kein Leistungsauftrag
zwischen dem Bund und der Blutspende SRK Schweiz AG. Dies sei allerdings notwendig,
um die nachhaltige Sicherstellung von Blut und Blutprodukten zu gewährleisten, zumal
durch die Aufgabenerfüllung verursachte ungedeckte Kosten auf diese Weise
abgegolten werden könnten. Die Unentgeltlichkeit von Blutspenden sei hinsichtlich
Vermeidung kontaminierter Blutspenden, aber auch aus ethischer Sicht zentral. Es
existiere zwar sowohl in der Bundesverfassung als auch im Übereinkommen über
Menschenrechte und Biomedizin ein Unentgeltlichkeitsgebot, welches auch für die
Blutspende gelte, auf Gesetzesebene seien diese Bestimmungen bislang jedoch noch
nicht umgesetzt worden. 
Im Januar 2018 beschäftigte sich die SGK-NR mit dem Geschäft. Angesichts des
demographischen Wandels, welcher Engpässe bei der Blutversorgung zur Folge haben
könne, solle die Blutversorgung als Aufgabe des Bundes definiert werden, wobei die
Aufgabe auch in Zukunft durch eine geeignete Organisation getragen werden könne. Mit
16 zu 2 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) gab die Kommission der parlamentarischen
Initiative Folge. Einstimmig folgte die SGK-SR ihrer Schwesterkommission im Oktober
2018. 54

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.10.2018
JOËLLE SCHNEUWLY
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Am 22. März 2019 reichte die Jeune Chambre Internationale Riviera ihre Volksinitiative
zur Organspende ein, welche am 18. April 2019 mit 112'633 gültigen Unterschriften von
der Bundeskanzlei für zustande gekommen erklärt wurde. Den Initianten und
Initiantinnen zufolge waren die 100'000 nötigen Unterschriften bereits im Januar
desselben Jahres erreicht worden. Im Zusammenhang mit dem Volksbegehren hatte
Swisstransplant, eine Partnerin der Initiative, ein Organspendenregister eingerichtet,
auf dem man sich ab dem Alter von 16 Jahren registrieren und angeben kann, ob man
seine Gewebe und Organe spenden möchte. Dabei ist eine Änderung des Eintrages
jederzeit möglich. Bis Ende 2018 hatten sich gemäss dem Boten der Urschweiz bereits
50'000 Personen eingetragen, wobei sich der Anteil der Eingetragenen, die eine
Organspende ablehnen, auf 4 Prozent beläuft. 55

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.03.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Mitte Juni 2019 gab der Bundesrat dem EDI die Ausarbeitung eines indirekten
Gegenvorschlags zur Organspende-Initiative in Auftrag. Prinzipiell befürwortete die
Landesregierung die Forderung des Volksbegehrens der «Jeune Chambre International
Riviera» zwar – so habe das Modell der Widerspruchslösung in anderen europäischen
Ländern zu einer Zunahme an Organspenden geführt, was für die Verkürzung der
Wartezeiten für eine Organtransplantation und das Retten von Menschenleben zentral
sei –, jedoch sprach sich der Bundesrat gegen eine enge Widerspruchslösung aus, bei
der die Angehörigen nicht miteingebunden werden. In seinem indirekten
Gegenvorschlag sah er daher eine erweiterte Widerspruchslösung vor, bei welcher die
Rechte der Angehörigen gewahrt werden sollen. Sie sollen auch künftig beigezogen
werden und sich gegen eine Organspende aussprechen können, falls dies der nirgends
festgehaltene Wille der hingeschiedenen Person war. Der Bundesrat plante, den
Gesetzestext bis im Herbst 2019 in die Vernehmlassung zu geben. 
Die Medien gingen davon aus, dass das Initiativkomitee sein Anliegen wohl zurückziehen
werde, falls das Parlament die Widerspruchslösung unterstützt. Gemäss Basler Zeitung
hiess Franz Immer, Direktor von Swisstransplant, den bundesrätlichen Vorschlag gut.
Der Einbezug der Angehörigen sei nicht explizit in die Initiative aufgenommen worden,
für das Initiativkomitee stehe allerdings fest, dass die Angehörigen zu Rate gezogen
werden müssten. Der medialen Berichterstattung war aber auch Kritik zu entnehmen.
Die Ethikerin Ruth Baumann-Hölzle gab im Tages-Anzeiger beispielsweise zu bedenken,
dem Staat komme eigentlich die Aufgabe des Schutzes der Menschen vor Eingriffen zu,
mit der Widerspruchslösung werde indes riskiert, dass Menschen zu Organspendern
würden, ohne dies zu wollen. In eine ähnliche Richtung argumentierte Armin Müller,
Mitglied der Chefredaktion der Sonntagszeitung. Er meinte, der «menschliche[…]
Körper [dürfe] nicht [durch den Staat] zum Ersatzteillager degradiert werden». Weiter
befürchtete Baumann-Hölzle, dass mit dem indirekten Gegenvorschlag ein
Paradigmenwechsel vollzogen würde, ohne dass das Volk etwas dazu zu sagen habe, falls
dagegen nicht ein fakultatives Referendum ergriffen werde. 56

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.06.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Im August 2019 entschied sich die SGK-NR dafür, dass die Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Giezendanner (svp, AG) «Sicherstellung der
Blutversorgung und die Unentgeltlichkeit der Blutspende» gemäss dem eingereichten
Text erfolgen soll. Ende Juni 2020 beugte sich die Kommission erneut über den
Vorstoss. Einstimmig beschloss sie, die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Entwurfs
zur Verankerung und Erweiterung des bisherigen Finanzhilfesystems bezüglich des
Blutspendewesens zu betrauen. 57

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.08.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Am 13. September 2019 gab der Bundesrat seinen indirekten Gegenvorschlag zur
Organspende-Initiative in die Vernehmlassung. Anstelle der engen Widerspruchslösung
sah er eine erweiterte Widerspruchslösung vor. Konkret sollen wie bei der Initiative die
Organe einer verstorbenen Person entnommen werden können, falls sich diese vor
ihrem Tod nicht explizit dagegen ausgesprochen hatte. Anders als bei der Initiative sah
der Gegenvorschlag allerdings den Einbezug der Angehörigen vor, welchen ein
subsidiäres Widerspruchsrecht zukommen soll, falls der Wille des bzw. der
Verstorbenen unbekannt ist. So sollen die Angehörigen eine Organentnahme ablehnen
können, wenn davon ausgegangen werden muss, dass dies im Sinne der
hingeschiedenen Person ist. Die Landesregierung plante eine intensive
Informationskampagne, mit welcher die Bevölkerung über die zulässige Organ-,
Gewebe- und Zellentnahme bei fehlendem Widerspruch und darüber, dass ein
allfälliger Widerspruch in einem dafür geschaffenen Register festgehalten werden muss,
unterrichtet werden soll. Von der Widerspruchslösung ausgenommen werden sollen

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 13.09.2019
JOËLLE SCHNEUWLY
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Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, urteilsunfähige Menschen sowie Personen,
deren Wohnsitz sich nicht in der Schweiz befindet, weil sie gemäss erläuterndem
Bericht nicht über die Widerspruchslösung informiert werden können oder weil sie
nicht die Gelegenheit hatten, sich gegen eine Organentnahme auszusprechen. Fehlt bei
diesen Personengruppen der Widerspruch, müssten ihre Angehörigen angefragt
werden, «ob sie einer Entnahme widersprechen möchten». 

Inwiefern ein erweitertes Widerspruchsmodell im Vergleich zum Zustimmungsmodell
die Angehörigen entlasten würde, ist umstritten. Gesundheitsminister Berset erklärte,
dass zwar bei beiden Modellen die Angehörigen entscheiden müssten, dass dadurch,
dass die Organentnahme nicht mehr die Ausnahme, sondern den Normalfall darstelle,
«das Gespräch zwischen Pflege und Verwandten beeinfluss[t]» werde. Während Renato
Lenherr, Leiter des Organspende-Netzwerks DCA, sich im Tagesanzeiger davon
überzeugt zeigte, dass das Widerspruchsmodell den Angehörigen beim Treffen des
Entscheids entgegenkomme, weil es sich bei der Organentnahme um den Regelfall
handle, war Notfallpsychologin Viviana Abati der Ansicht, dass die Angehörigen durch
den Systemwechsel nicht entlastet, sondern zusätzlich belastet würden, weil sie sich
gegen eine Organspende «wehren» müssten, wenn sie der Auffassung seien, dass eine
solche dem Willen des respektive der Verstorbenen widerspreche. 

Einige Tage bevor der Bundesrat seinen Entwurf in die Vernehmlassung gab, hatte die
Nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin (NEK), welche die
Widerspruchslösung für «ethisch bedenklich» hielt, einen Alternativvorschlag
präsentiert. Denn auch sie befand die aktuelle Situation für unbefriedigend, da eine
Mehrheit der Bevölkerung eine positive Haltung gegenüber einer Organspende
einnehme, sich allerdings nur sehr wenige diesbezüglich explizit äusserten. Dies habe
zur Folge, dass es an den Angehörigen liege, diese schwierige Entscheidung zu treffen,
und zudem nicht genügend Organe vorhanden seien. Mit dem sogenannten
Erklärungsmodell sah die NEK vor, dass sich die Menschen regelmässig mit der Frage, ob
sie Organe spenden möchten oder nicht, auseinandersetzen und ihren Willen in einem
Register eintragen müssen. Wie genau die Regelung ausgestaltet werden soll, darüber
bedürfe es noch Diskussionen, so die Kommission in der NZZ. In den Medien war
diesbezüglich von einem Spenderegistereintrag bei der Erneuerung der
Identitätsausweise oder anlässlich von Konsultationen beim Hausarzt die Rede. Neben
der Zustimmung und der Ablehnung der Organspende soll auch die Angabe «keine
Erklärung» gemacht werden können. Die NEK versprach sich vom Erklärungsmodell,
dass sich die positive Grundhaltung der Schweizer Bevölkerung bezüglich Organspende
auch in den Anzahl Spenderegistereinträgen niederschlagen und dass das Vertrauen in
die Organspende gefördert würde. Gemäss NZZ hatte sich auch der Bundesrat mit dem
Erklärungsmodell auseinandergesetzt, dieses allerdings verworfen, da er unter anderem
die wiederholte Abfrage des Spenderwillens «als Eingriff in die persönliche Freiheit»
interpretierte. 58

Philippe Nantermod (fdp, VS) möchte mittels parlamentarischer Initiative das KVG
dahingehend ändern, dass der Wille bezüglich einer Organspende sowie eine allfällige
Patientenverfügung auf der Versichertenkarte vermerkt werden. Dies soll geschehen,
indem die versicherte Person dazu verpflichtet wird, ihrer Krankenkasse die
entsprechenden Informationen im Rahmen eines Versicherungsvertragsabschlusses
oder einer Vertragserneuerung zukommen zu lassen. Dabei müsse es für die betroffene
Person jederzeit möglich sein, ihren Spendewillen zu ändern, wobei ihr in diesem Fall
eine angepasste Krankenkassenkarte zugestellt würde. Bei Vorliegen widersprüchlicher
Willenserklärungen soll die jüngste Erklärung entscheidend sein. Falls nicht eruiert
werden könne, welche die jüngste sei, soll es an den nächsten Angehörigen liegen, über
eine Organspende zu entscheiden. Weiter sollen die Daten zur Organspende vertraulich
behandelt werden. Nantermod begründete seinen Vorstoss damit, dass jedes Jahr
durchschnittlich hundert Personen sterben würden, weil ihnen aufgrund eines Mangels
an Spenderinnen und Spendern kein passendes Organ vermittelt werden könne. Seit
2010 seien alle Versicherten dazu verpflichtet, eine Versicherungskarte zu besitzen,
daher könne dieses bestehende Instrument ideal zur Lösung bezüglich der Probleme
mit der Erfassung des Spendewillens genutzt werden. Im Oktober 2019 befasste sich die
SGK-NR mit der parlamentarischen Initiative. Sie erachtete sie als «effiziente und rasch
umsetzbare Möglichkeit» zur Erhöhung der Anzahl Organspenden und gab ihr mit 21 zu
0 Stimmen (bei 1 Enthaltung) Folge. Die SGK-SR folgte ihrer Schwesterkommission Mitte
April 2021 mit 11 zu 0 Stimmen (bei 2 Enthaltungen). 59

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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Im Oktober 2020 wurde der Ergebnisbericht zur Vernehmlassung des indirekten
Gegenvorschlags zur Organspende-Initiative, welche vom 13. September bis zum 13.
Dezember 2019 gedauert hatte, veröffentlicht. Insgesamt hatten 81 Akteurinnen und
Akteure Stellung genommen, wobei sich mit 53 von ihnen ein Grossteil der
Vernehmlassungsteilnehmenden vollumfänglich oder grundsätzlich zustimmend zum
Gegenvorschlag aussprachen. Zu ihnen gehörten 21 Kantone, die beiden Parteien GLP
und GPS sowie dreissig Organisationen, darunter auch Swisstransplant, eine
Unterstützerin der Volksinitiative. Explizit abgelehnt wurde die Vorlage von 16
Vernehmlassungsteilnehmenden. Als Gründe für die ablehnende Haltung wurden die
Befürwortung der Volksinitiative (JU), des Erklärungsmodells (LU, CVP, EVP, CBCES, EKS,
MERH_UZH, NEK) oder der parlamentarischen Initiative Nantermod (fdp, VS; pa.Iv.
18.443; FDP), aber auch die zu enge Zustimmungslösung (ÄPOL) und der Wunsch nach
Beibehaltung der aktuell gültigen erweiterten Zustimmungslösung (HGS) aufgeführt.
Weitere Argumente gegen den indirekten Gegenvorschlag liessen sich auf ethische
Bedenken (SH, HLI, MIGUNIBE, SPO) oder auf die Forderung zurückführen, dass die
Vorlage Teil eines Gesamtprojekts zur Einwilligung in der Gesundheits- und
Humanforschung sein sollte (Privatim). Weder eine zustimmende noch eine ablehnende
Haltung nahmen aus diversen Gründen zehn Vernehmlassungsteilnehmende ein (BL, TG,
iEH2, SPS, BDP, SVP, GDK, insieme, SBK und SGG). Der SAV, santésuissse und der SSV
verzichteten auf eine Stellungnahme.

Positiv aufgenommen wurde von der Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden die
geplante Einbindung der Angehörigen. In diesem Zusammenhang kam denn auch
mehrfach die Forderung auf, dass eine Organentnahme nur zulässig sein soll, wenn die
Angehörigen erreicht werden können. Auch die gesetzliche Verankerung eines Registers
wurde grösstenteils befürwortet, wobei verschiedene Änderungsvorschläge eingingen.
Einer von ihnen bestand darin, dass neben der Dokumentation des Widerspruchs auch
eine Zustimmung festgehalten werden können sollte. Von verschiedenen Seiten wurde
zudem der Wunsch geäussert, dass der Stiftung Swisstransplant die Registerführung
zukommen soll, weil sie bereits über ein Register verfüge. Ferner wurde der Information
der Bevölkerung über das Widerspruchsmodell ein hoher Stellenwert beigemessen. 60

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.10.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Im November 2020 veröffentlichte der Bundesrat seine Botschaft zur Volksinitiative
«Organspende fördern – Leben retten». Darin befürwortete er das Ansinnen des
Volksbegehrens prinzipiell. Es existiere zwar der Aktionsplan «Mehr Organe für
Transplantationen», die Anzahl Organspenden seien in der Schweiz jedoch im
europäischen Vergleich immer noch tief. Zur Verbesserung der Chancen für Menschen,
die auf eine Organspende warten, sei eine zusätzliche Massnahme deshalb angebracht.
Dennoch empfahl der Bundesrat die Initiative zur Ablehnung. Ausgehend von der
wissenschaftlichen Literatur könne zwar angenommen werden, dass mit der Einführung
einer Widerspruchslösung die Spendenrate ansteigen werde. Allerdings sei dem
Initiativtext nichts darüber zu entnehmen, welche Rolle den Angehörigen von möglichen
Organspendenden zukommen solle. Die Landesregierung war der Ansicht, dass eine
enge Widerspruchslösung, wie sie die Initiative gemäss ihrem Wortlaut darstelle,
«ethisch nicht vertretbar» sei. 
Stattdessen stellte der Bundesrat der Initiative nach der Vernehmlassung eines
entsprechenden Vorentwurfs einen indirekten Gegenvorschlag gegenüber, im Rahmen
dessen er eine Änderung des Transplantationsgesetzes in Richtung einer erweiterten
Widerspruchslösung beabsichtigte. Werde eine Organspende erwogen, müssten die
Angehörigen konsultiert werden. Diese sollen zudem über den mutmasslichen Willen
der verstorbenen Person befragt werden, falls kein Dokument mit der Absicht der bzw.
des Hingeschiedenen vorhanden sein sollte. Um sicherzustellen, dass der Wille des bzw.
der Verstorbenen zuverlässig erfasst und im Notfall abrufbar ist, sah die
Landesregierung die Einrichtung eines leicht bedienbaren Organ- und
Gewebespenderegisters vor. Darin sollen zu Lebzeiten ein allfälliger Widerspruch, die
Nicht-Berücksichtigung einzelner Organe für eine Spende, aber auch eine generelle
Zustimmung zur Organentnahme festgehalten werden können, wobei eine Änderung
des Eintrags jederzeit möglich sein soll. Ferner plante der Bundesrat, die Bevölkerung
mittels «umfassende[r] Kommunikationsstrategie» über die vorgenommene
Gesetzesänderung und das Widerspruchsrecht zu informieren. 61
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Mit 17 zu 1 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) beantragte die SGK-NR im April 2021 ihrem
Rat, die Behandlungsfrist für die parlamentarische Initiative Giezendanner (svp, AG) zur
Sicherstellung der Blutversorgung und die Unentgeltlichkeit der Blutspende um zwei
Jahre zu verlängern. Sie hatte im Juni des Vorjahres beim BAG die Ausarbeitung eines
Entwurfs in Auftrag gegeben. Aufgrund der starken Auslastung durch die Covid-19-
Pandemie werde damit gerechnet, dass ein entsprechender Vorentwurf und
erläuternder Bericht erst im Oktober 2021 vorliegen würden, so die Kommission. 62

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.04.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Während der Sondersession Anfang Mai 2021 stand die Organspende-Initiative sowie
der vom Bundesrat lancierte indirekte Gegenvorschlag auf der Traktandenliste des
Nationalrates, der dieses Geschäft als Erstrat behandelte. Im Rat herrschte
grossmehrheitlich Einigkeit darüber, dass Handlungsbedarf angezeigt sei – umfasste
doch gemäss Kommissionssprecher Philippe Nantermod (fdp, VS) die Warteliste für
eine Organspende alleine 2019 1'415 Personen. Bei der Frage, wie der Problematik
begegnet werden kann, herrschte indes über die Parteigrenzen hinweg Uneinigkeit.
Die grosse Kammer diskutierte in einem ersten Schritt den indirekten Gegenvorschlag,
nachdem sie einen Nicht-Eintretensantrag von Siebenthal (svp, BE) abgelehnt hatte. Der
Berner SVP-Politiker hatte seinen Antrag damit begründet, dass dem Volk bei einer
solch zentralen Angelegenheit eine aktive Mitsprache zugestanden werden müsse, dies
jedoch im Falle eines Rückzugs der Volksinitiative nicht gegeben sei.
In der Detailberatung folgte der Nationalrat weitgehend dem bundesrätlichen Entwurf
sowie den von der Mehrheit seiner SGK vorgenommenen Präzisierungen. Eine dieser
Präzisierungen bestand darin, dass die im indirekten Gegenvorschlag vorgesehene
erweiterte Widerspruchslösung mit der Möglichkeit versehen werden soll, sich explizit
für eine Organspende auszusprechen. Weiter bestätigte der Nationalrat die Meinung
der Kommission, dass der Wille der hingeschiedenen Person gegenüber dem Willen
ihrer Angehörigen vorrangig behandelt werden muss und dass der Entscheid über eine
allfällige Organspende an eine Vertrauensperson übertragen werden kann, welche die
Rolle der nächsten Angehörigen einnimmt.
Wie bereits bei der Behandlung durch die Kommission fand auch in der Ratsdebatte
das sogenannte Erklärungsmodell, das von einer Minderheit Amaudruz (svp, GE)
gefordert wurde, keine Mehrheit. Gemäss diesem sollten sich die einzelnen Personen
regelmässig zu ihrer Absicht bezüglich Organspende äussern. Ebenfalls erfolglos blieben
weitere Minderheitsanträge, darunter zwei Anträge einer Minderheit Nantermod. Diese
verfolgten das Ziel, dass Bürgerinnen und Bürger bei Behördengängen – wie zum
Beispiel bei der Erneuerung der Identitätskarte – auf die Regelung zur Organspende
hinzuweisen seien und dass ihr Wille auf der Versicherungskarte vermerkt werden soll.
In der Gesamtabstimmung stimmte der Nationalrat dem indirekten Gegenvorschlag
schliesslich deutlich mit 150 zu 34 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) zu, wobei sämtliche
Nein-Stimmen aus dem Lager der SVP-Fraktion stammten. Äusserst knapp fiel indes das
Resultat der im Anschluss daran erfolgten Abstimmung betreffend die Empfehlung zur
Volksinitiative aus: Mit 88 zu 87 Stimmen (bei 14 Enthaltungen) sprach sich die grosse
Kammer auch für das Volksbegehren aus. Eine grosse Mehrheit der SVP- und der Mitte-
Fraktion empfahlen die Initiative zur Ablehnung, gespalten zeigte sich die FDP-Fraktion.
Weitere Nein-Stimmen kamen von Mitgliedern der SP-Fraktion. Die Grünliberalen und
die Grünen waren die einzigen, die dem Volksbegehren geschlossen zustimmten, wenn
auch mit einigen Enthaltungen. 63

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 05.05.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Stillschweigend hiess der Nationalrat in der Sommersession 2021 den Antrag seiner SGK
gut, die Behandlungsfrist der parlamentarischen Initiative Giezendanner (svp, AG)
«Sicherstellung der Blutversorgung und die Unentgeltlichkeit der Blutspende» um
zwei Jahre zu verlängern. 64

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Die Organspende-Initiative und ihr indirekter Gegenvorschlag waren Gegenstand der
ständerätlichen Debatte in der Herbstsession 2021. Im Vorfeld hatte sich die SGK-SR
mit 9 zu 3 Stimmen (bei 1 Enthaltung) für den indirekten Gegenvorschlag des
Bundesrates und mit 10 zu 1 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) gegen das Volksbegehren
ausgesprochen. Gemäss Kommissionssprecher Paul Rechsteiner (sp, SG) sei die
Widerspruchsregelung als «konkrete Antwort auf den Organmangel» zu werten.
Ausgehend von den Erfahrungen südeuropäischer Staaten könne angenommen werden,
dass die Zahl der Spenderinnen und Spender durch einen Systemwechsel zunehme.
Allerdings gehe der Kommissionsmehrheit wie bereits dem Bundesrat die von der
Initiative geforderte enge Widerspruchslösung zu weit – daher auch die diesbezüglich
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ablehnende Haltung. Weitere Ansätze, mit denen dem Organmangel begegnet werden
könnte, namentlich die Einführung eines Erklärungsmodells und der Vorschlag
Nantermod (fdp, VS), den Spendewillen auf der Krankenversicherungskarte einzutragen,
hätten in der Kommission ebenfalls keine Unterstützung gefunden, so Rechsteiner
weiter. Beim indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates, welcher eine erweiterte
Widerspruchlösung vorsehe, handle es sich hingegen um eine griffige Lösung, bei der
auch die nächsten Angehörigen entlastet würden. Eine Kommissionsminderheit rund
um Josef Dittli (fdp, UR) teilte diese Ansicht indes nicht. Dem Urner Standesvertreter
zufolge würde auch durch den indirekten Gegenvorschlag «eine Erwartungshaltung
generiert, die einer Pflicht zur Organspende gefährlich nahe komm[e]». Einen
entsprechenden Nichteintretensantrag lehnte der Ständerat jedoch mit 31 zu 13
Stimmen ab. In der Detailberatung folgte die kleine Kammer abgesehen von
redaktionellen und formellen Änderungen der grossen Kammer und nahm den Entwurf
des indirekten Gegenvorschlags mit 31 zu 12 Stimmen (bei 1 Enthaltung) an. Die
Volksinitiative indes blieb im Ständerat chancenlos. Einstimmig sprachen sich die
Kantonsvertreterinnen und -vertreter gegen das Volksbegehren aus. 65

Zwei Tage nach dem Ständerat beugte sich erneut der Nationalrat über die
Volksinitiative «Organspende fördern – Leben retten» und den indirekten
Gegenvorschlag. Die beiden Kommissionssprecherinnen der SGK-NR, Flavia
Wasserfallen (sp, BE) und Céline Amaudruz (svp, GE), stellten hinsichtlich des
Gegenvorschlags kurz die wenigen redaktionellen und formellen Differenzen zum
Ständerat vor. Zudem liessen sie verlauten, dass die Kommission mit 21 zu 0 Stimmen
(bei 4 Enthaltungen) entschieden habe, der kleinen Kammer und dem Bundesrat zu
folgen und die ursprünglich zur Annahme empfohlene Volksinitiative nun zur Ablehnung
zu empfehlen. Grund für diesen Sinneswandel sei, dass die Abstimmungsempfehlung
relativ früh getroffen worden sei, mit dem indirekten Gegenvorschlag nun aber eine
gute Lösung vorliege, die im Gegensatz zum Volksbegehren auch der Rolle der
Angehörigen Rechnung trage. In der Folge bereinigte der Nationalrat stillschweigend die
noch bestehenden Differenzen beim Gegenvorschlag und sprach sich gegen die
Volksinitiative aus. 66

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.09.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Im Oktober 2021 befanden National- und Ständerat im Rahmen der Schlussabstimmung
über die Organspende-Initiative sowie ihren indirekten Gegenvorschlag. Die
Volksvertreterinnen und -vertreter stimmten mit 141 zu 44 Stimmen (bei 11
Enthaltungen) für den indirekten Gegenentwurf und mit 137 zu 29 Stimmen (bei 29
Enthaltungen) für den Bundesbeschluss auf Empfehlung der Ablehnung der
Volksinitiative. Das Stöckli sprach sich mit 31 zu 12 Stimmen (bei 1 Enthaltung) zugunsten
des Gegenvorschlags und mit 35 zu 0 Stimmen (bei 9 Enthaltungen) für den
Bundesbeschluss auf Ablehnungsempfehlung aus. In der Folge zog das Initiativkomitee
die Initiative bedingt zurück. Sollte also das Referendum gegen den indirekten
Gegenvorschlag ergriffen und das Gesetz von der Bevölkerung abgelehnt werden, würde
es dennoch zur Volksabstimmung über die Initiative kommen. 67

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.10.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Am 14. Oktober 2021 gab ein Komitee, unter anderem bestehend aus Personen aus dem
Gesundheitsbereich, Juristinnen und Juristen, Theologinnen und Theologen sowie der
EVP-Nationalrätin Marianne Streiff (evp, BE), die Lancierung eines Referendums zur
Änderung des Transplantationsgesetzes bekannt. Das Komitee bekämpfte damit den
indirekten Gegenvorschlag zur Organspende-Initiative, welcher eine erweiterte
Widerspruchslösung bei der Entnahme von Organen vorsah. Das Referendumskomitee
gab zu bedenken, dass durch dieses Gesetz vor allem die sozial Schwächsten
benachteiligt würden. Zudem nehme der Druck auf die Angehörigen zu und es bestehe
das Risiko, dass diese einer Organentnahme nur aufgrund der Angst, als gesellschaftlich
unsolidarisch abgestempelt zu werden, zustimmen würden. Weiter sei die körperliche
und geistige Unversehrtheit durch die Bundesverfassung garantiert. Durch die
Widerspruchlösung müsse dieses Recht nun aber «speziell eingefordert werden». Im
Januar 2022 gab der Bundesrat bekannt, dass die Abstimmung zur Gesetzesänderung
am 15. Mai 2022 erfolgen soll, falls das diesbezüglich ergriffene Referendum zustande
kommt. 68
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Epidemien

In der Frage der Blutpräparate handelte Bundesrätin Dreifuss rasch. Da die
Ausarbeitung eines eigentlichen Heilmittelgesetzes kaum vor dem Jahr 2000 erwartet
werden kann, gab sie Mitte Dezember 1994 ihren Vorschlag für einen befristeten
Bundesbeschluss in die Vernehmlassung. Zentraler Punkt ist die Einführung einer
Bewilligungspflicht für den Umgang mit Blut, Blutprodukten und Transplantaten sowie
für deren Import und Export. 69

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.12.1994
MARIANNE BENTELI

In beiden Kammern und über alle Parteigrenzen hinweg war unbestritten, dass sich die
Vorkommnisse der 1980er Jahre, wo unter anderem eine unklare
Verantwortlichkeitsregelung die tragischen Ereignisse mit den durch HI-Viren
verseuchten Blutkonserven und -präparaten mitverursacht hatte, nicht mehr
wiederholen dürfen. Sowohl Stände- wie Nationalrat waren praktisch einstimmig damit
einverstanden, die Kompetenzen für die Kontrolle von Herstellung und Handel mit
Blutprodukten bis zum Vorliegen des neuen Heilmittelgesetzes in einem dringlichen
Bundesbeschluss ausschliesslich dem BAG zu übertragen.

Während aber der Ständerat in den wesentlichen Punkten der bundesrätlichen Vorlage
folgte, fügte der Nationalrat auf Antrag seiner Kommission mit 61 zu 46 Stimmen einen
Artikel ein, wonach es für alle Transplantate einer schriftlichen Zustimmung des
Spenders bedarf. Vergeblich machten der Bundesrat und die Gegner dieses Zusatzes
geltend, es handle sich hier nur um eine Übergangsregelung, die in erster Linie auf den
Schutz vor Infektionen angelegt ist, weshalb es wenig sinnvoll sei, ohne vertiefte
Diskussion die ethisch überaus heikle Frage des Umgangs mit Transplantaten bereits
einzubeziehen. Widerstandslos passierte hingegen die ebenfalls von der Kommission
eingebrachte Bestimmung, wonach es verboten ist, mit menschlichen Transplantaten
Handel zu betreiben. Keine Chance hatten ein Minderheitsantrag zum Verbot von
Transplantaten, die von gentechnisch veränderten Tieren stammen, sowie die
Forderung nach beratenden Fachkommissionen, welche den Vollzug des
Bundesbeschlusses mitgestalten sollten. 70

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.1995
MARIANNE BENTELI

Medizinische Forschung

Der Basler Appell gegen Gentechnologie verlangte ein sofortiges Moratorium für
Xenotransplantationen. Die Übertragung tierischer Organe in den Menschen berge
unabsehbare Gefahren für die ganze Menschheit in sich. Bevor gentechnisch
veränderte Organe von Tieren – namentlich von Schweinen und Pavianen – in Menschen
eingepflanzt werden, müssten erst die Risiken sorgfältig abgeklärt und auch ethische
Fragen diskutiert werden. Thematisiert wurde auch der problematische Umgang mit
menschlicher Plazenta, welche seit Jahren ein begehrter Rohstoff der Kosmetik- und
Heilmittelindustrie ist. Hier wurde insbesondere auf die Gefahr einer Ansteckung mit
der dem Rinderwahnsinn (BSE) verwandten Creutzfeldt-Jakob-Krankheit hingewiesen.
Eine Motion Goll (frap, ZH; Mo. 96.3364) übernahm die Forderung nach einem
zehnjährigen Moratorium. Auf Antrag des Bundesrats wurde sie mit 109 zu 58 Stimmen
abgelehnt.

Auch das Zentrallabor des Schweizerischen Roten Kreuzes traf Massnahmen, um CJ-
Ansteckungen über Blutprodukte möglichst auszuschliessen; Personen, in deren
familiärem Umfeld eine CJ-Erkrankung vorgekommen ist, werden von der Blutspende
ausgeschlossen. 71

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.04.1996
MARIANNE BENTELI

Wie im April  bekannt wurde, erteilte das Europäische Patentamt in München am 3. Mai
dem Basler Pharmamulti Novartis das Patent auf gentechnisch veränderten
menschlichen Zellen und Organen. Dass die Information darüber nicht durch die
Firmenleitung erfolgte, sondern – auf Vermittlung von Greenpeace Schweiz – in der
Sendung „Kassensturz“ des Schweizer Fernsehens DRS, löste vielerorts Empörung aus.
Vor allem genkritische und grüne Kreise argwöhnten, der Vorgang sei deshalb so
„klammheimlich“ erfolgt, weil Novartis nicht publik machen wollte, dass sie im Sinn
habe, über kurz oder lang „das grosse Geschäft“ mit menschlichen Organen zu machen.
Tatsächlich sieht Novartis nach eigenem Bekunden in der Zell- und
Organtransplantationsmedizin die Technologie der Zukunft. Der Pharma-Konzern liess
deshalb ein Verfahren rechtlich schützen, das in der Übertragung von menschlichen

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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oder tierischen Zellen und Organen auf den Menschen eine wichtige Rolle spielen
könnte: Zellen und ganze Organe könnten genetisch so manipuliert werden, dass sie von
einem artfremden Körper weniger stark abgestossen werden. Der Budesrat sah sich
nicht veranlasst, gegen die Gewährung dieses Patents Einspruch einzulegen, da wegen
der bereits eingereichten grossen Zahl von Beschwerden eine Überprüfung des
Vorgangs sichergestellt sei. (Für die Regelungen bei der Zulassung von genetisch
veränderten Organismen (GVO) in der Lebensmittelproduktion siehe hier) 72
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